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6  Onshore-Netz 
Ergänzungen aus dem Konsultationsverfahren

Die eingegangenen Konsultationsbeiträge mit Bezug zur Netzplanung für das Onshore-Netz adressieren überwiegend 
übergreifende Themen. Auf einige wird im Folgenden eingegangen. Hinweise aus der Konsultation, die konkrete Projekte 
und Maßnahmen betreffen, wurden, soweit möglich, in Form von Anpassungen und Ergänzungen in den Projektsteckbriefen 
aufgenommen. Das Kapitel Konsultation gibt einen Überblick, welche Projekte thematisiert wurden.

	� Der Ansatz, neue HGÜ-Verbindungen als Freileitung zu kalkulieren, wird unterschiedlich bewertet. Befürwortende 
Konsultationsbeiträge betonen eine mögliche Kostenersparnis, Ablehnung wird insbesondere mit Blick auf Akzeptanz, 
Boden-, Umwelt- und Naturschutz begründet. Insgesamt wird Klarheit über die Technologieauswahl bei HGÜ-Verbin­
dungen gewünscht, insbesondere in Beiträgen aus der Zulieferindustrie. Auch im zweiten Entwurf wird der Ansatz 
beibehalten, neue HGÜ-Verbindungen als Freileitung zu kalkulieren. Dieses Vorgehen ist kostenminimierend. Die 
endgültige Entscheidung wird bei der Aufnahme von Projekten in den Bundesbedarfsplan und in den nachgelagerten 
Planungs- und Genehmigungsverfahren gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen getroffen.

	� Die Einschätzung von Szenario A als robuste Grundlage für die Netzentwicklung wird in den Konsultationsbeiträgen 
auch kritisch kommentiert. In mehreren Beiträgen wird angeregt, die Szenarien B oder C als Grundlage zu wählen, 
mit der Begründung, dass A zu einem zu langsamen und unterdimensionierten Netzausbau führen und damit wirt­
schaftliche Entwicklung gebremst und das Erreichen der Klimaneutralität gefährdet würde. Mit dem zweiten Entwurf 
legen die ÜNB die Ergebnisse des Szenarios C vor und damit ein erweitertes Bild des Netzausbaubedarfs bis 2037 
und 2045. Die wahrscheinliche Entwicklung wird sich nach Auffassung der ÜNB allerdings im Bereich der bereits im 
ersten Entwurf veröffentlichten Szenarien A und B einstellen, die eine verlässliche Grundlage für die weitere Planung 
des Netzausbaus bilden.

	� Einige Stellungnahmen thematisieren den Wegfall von Projekten, die im NEP 2037/2045 (2023) ausgewiesen wurden 
und erwarten diesbezüglich die Darstellung der Ergebnisse der C-Szenarien. Die Zielnetze der C-Szenarien werden 
in Kapitel 6.3.3 und 6.3.6 dargelegt.

	� Es gibt verschiedene Anregungen zur Anpassung des gesetzgeberischen Rahmens und zu Anreizsystemen, wie bei­
spielsweise Strompreiszonen, Einsatz von Flexibilitäten und Rolle des Verteilnetzes. Diese können nicht im NEP auf­
gegriffen werden, da sich dieser auf den genehmigten Szenariorahmen stützt. Gleichwohl machen sie deutlich, dass 
eine Vielzahl von Komponenten für eine erfolgreiche Energiewende korrespondieren müssen.

	� Vereinzelt werden Veränderungen an der Methodik der Netzanalysen angeregt. Die ÜNB behalten die bestehende 
Methodik bei, weil sie die Entwicklung eines volkswirtschaftlich effizienten, sinnvoll dimensionierten Zielnetzes er­
möglicht. Anregungen zur Weiterentwicklung der Methodik prüfen die ÜNB dennoch laufend.

	� Der kostenminimierende Ansatz der ÜNB fand in der Konsultation grundsätzlich Unterstützung. Gleichwohl wurde 
auf Ebene der Kommunen eine ausgewogenere Verteilung der Lasten des Netzausbaus angeregt. Zudem gab es 
unterschiedliche Einschätzungen mit Blick auf die in den Kosten-Nutzen-Analysen einzubeziehenden Parameter. 
In der Konsultation gab es zudem mehrere Stellungnahmen, die die Frage stellen, ob sich HGÜ-Verbindungen in 
der Kosten-Nutzen-Abwägung lediglich als Freileitungen – im Vergleich zur Ausführung als Erdkabel – nachweisen 
lassen. Der NEP bewertet die Zielnetze anhand von technischen Abwägungen und hat zum Ziel, die Minimalkosten­
kombination aus Netzausbau und verbleibendem Engpassmanagement zu finden. Im Einklang mit dem Energie­
wende-Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums ist es den ÜNB ein besonderes Anliegen, den Netzausbau 
kosteneffizient auszugestalten.

	� Stellungnahmen von verschiedenen Verteilnetzbetreibern (VNB) ergänzen den laufenden Austausch zwischen ÜNB 
und VNB. Sie betonen die Bedeutung des Punktmaßnahmendokumentes, das den NEP ergänzt.

	� Verschiedene Stellungnahmen adressieren das Thema resiliente Netzplanung, Systemsicherheit und Versorgungs­
sicherheit. Im Vergleich zum Bericht zur Versorgungssicherheit (Strom) der BNetzA von 2025 stellt der NEP selbst 
keine eigenständige Versorgungssicherheitsanalyse dar. Der NEP dient der Bedarfsermittlung im Stromnetz und 
zeigt auf, welche Maßnahmen und Infrastrukturprojekte in Zukunft notwendig sind.
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	� Im Zuge der Konsultation hat es erneut mehrere Stellungnahmen zu konkreten Trassenverläufen gegeben. Die ÜNB 
weisen darauf hin, dass der NEP schematisierte, räumliche Darstellungen enthält, mit denen keine Aussage über 
spätere Trassenverläufe verbunden ist. Diese festzulegen, ist Aufgabe der nachfolgenden Planungs- und Genehmi­
gungsverfahren.

	� In der Konsultation kam zudem die Frage auf, warum für mehrere Offshore-Netzanbindungssysteme weit landein­
wärts gelegene Netzverknüpfungspunkte (NVP) vorgesehen seien. Die Netzanalysen zeigen, dass die Kombination 
aus erzeugungs- und lastnah verorteten NVP den landseitigen Netzausbaubedarf zur Integration der Offshore-
Windenergie in das Stromnetz minimiert.

Zusammenfassung

	� Der NEP 2037/2045 (2025) stellt die Ermittlung des volkswirtschaftlich optimalen Übertragungsnetzes in den Fokus. 
Dies führt zur Neubewertung einiger Maßnahmen. In der Folge fällt das Zielnetz im Vergleich zum NEP 2037/2045 
(2023) kleiner aus und es verbleibt ein höherer Bedarf an Engpassmanagement nach der Zielnetzentwicklung.

	� Es zeigt sich, dass zusätzlich zum Bundesbedarfsplannetz (BBP-Netz) weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
Netzengpässe zu reduzieren. Der Zubau der BBP-Maßnahmen über das Startnetz hinaus kann die Überlastungen 
des Höchstspannungsnetzes zwar reduzieren, aber nicht im erforderlichen Umfang beseitigen. Die Projekte des 
BBP-Netzes sind folglich zwingend erforderlich, reichen aber noch nicht aus. 

	� Gegenüber dem NEP 2037/2045 (2023) steigt der Gesamtumfang der Startnetzmaßnahmen von rund 6.900 km 
auf knapp 10.400 km. Das liegt daran, dass der Netzausbau seit dem letzten NEP an Fahrt aufgenommen hat. 
Die Investitionen für die Netzmaßnahmen des Startnetzes belaufen sich auf rund 115 Mrd. Euro. Der große Anteil 
des Startnetzes an den vorgeschlagenen Netzmaßnahmen verdeutlicht, dass sich ein erheblicher Anteil des Onshore-
Netzausbaus bereits in einem weit fortgeschrittenen Planungsstadium oder in der Umsetzung befindet.

	� Unter den AC-Maßnahmen haben Netzverstärkungen den größten Anteil, während es nur vergleichsweise wenige 
Neubauten in neuer Trasse gibt. Dies ist ein Ausdruck des NOVA-Prinzips der Netzentwicklung, wonach zunächst 
bestehende Trassen verstärkt werden sollen, bevor ein vollständiger Neubau in Betracht gezogen wird. Dadurch 
wird die weitere Inanspruchnahme knapper Flächen vermieden. 

	� Gegenüber dem ersten Entwurf des NEP 2037/2045 (2025) weist der zweite Entwurf einen geringfügig höheren Aus­
baubedarf für das AC-Netz auf, auch in den Szenarien A und B. Grund dafür ist, dass bei allen ÜNB gemäß einer Auf­
forderung der BNetzA im 380-kV-AC-Netz ein einheitlicher maximaler Grenzstrom von 3,6 kA je Stromkreis zugrunde 
gelegt wird. Die Annahme einer teilweise geringeren Stromtragfähigkeit führt zu höheren Engpässen und in dessen 
Folge zu einem erhöhten Netzausbaubedarf. Die einheitliche Annahme von 3,6 kA als maximalen Grenzstrom heißt 
für TenneT Germany jedoch nicht, dass 4 kA als Planungsgrundsatz verworfen werden, sondern stellt in diesem 
NEP 2037/2045 (2025) einen Zwischenschritt dar, bis die Betreibbarkeit von 4 kA entsprechend belegt wurde. 

	� Die grundlegend veränderte Ausgestaltung der Szenarien führt dazu, dass sich der AC-Ausbau insbesondere zwi­
schen den betrachteten Zeithorizonten 2037 und 2045 verändert. Dies betrifft nicht nur den Umfang der Maßnah-
men, sondern auch die Auswahl der Ausbaumaßnahmen. 

	� Hinsichtlich des DC-Ausbaus zeigt sich im Zieljahr 2037 ein vergleichsweise einheitliches Bild über alle Szenarien. 
Demgegenüber fächert sich der DC-Ausbau nachfolgend im Zeithorizont bis 2045 in den Szenarien weiter auf: 

	� 	Im Zeithorizont bis 2037 erweist sich die HGÜ-Verbindung DC42 in allen Szenarien als erforderlich. Zusätzlich 
zeigt sich in den Szenarien B 2037 und C 2037 die HGÜ-Verbindung DC42plus.

	� Im Szenario A 2045 sind keine weiteren HGÜ-Verbindungen über DC42 und DC42plus hinaus erforderlich.

	� Im Szenario B 2045 wird die Übertragungskapazität im DC-Bereich durch die HGÜ-Verbindung DC36 erhöht.  
Diese Verbindung stellt keine neue HGÜ-Verbindung dar, da diese Übertragungskapazität in vorherigen NEP  
über ein Offshore-Netzanbindungssystem bereitgestellt wurde. 
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	� Zusätzlich hierzu zeigen sich im Szenario C 2045 perspektivisch zwei neue HGÜ-Verbindungen. Die Verbindungen 
DC43 und DC44 zeigen eine hohe engpassreduzierende Wirkung, besitzen jedoch unter den Annahmen des 
NEP 2037/2045 (2025) ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn das Kriterium „volkswirtschaftliches Opti­
mum“ zugunsten weiterer Engpassmanagement-Vermeidung aufgeweicht wird, sind diese beiden HGÜ-Verbin­
dungen eine wirksame Planungsoption.

	� Der Szenariopfad C unterstellt im Vergleich zum Szenario B einen über den gesetzlichen Ausbaupfad hinausgehenden 
Ausbau erneuerbarer Energien sowie eine noch stärkere Elektrifizierung. Durch einen gleichzeitig stärker netzdien­
lich orientierten Einsatz von flexiblen Verbrauchern wie Großbatteriespeichern und eine netzentlastende Neuveror­
tung von Wasserstoffelektrolyseuren steigt die Netzbelastung im Vergleich zum Szenario B nur mäßig an, wodurch 
sich auch der Netzausbaubedarf nur geringfügig erhöht.

	� Darüber hinaus erfolgt bis zum Zieljahr 2045 in allen Szenarien ein umfassender Ausbau der DC-Interkonnektoren. Im 
Vergleich zum ersten Entwurf wurden weitere Interkonnektoren bewertet und folglich in die Zielnetze aufgenommen.

	� Ein Teil der Maßnahmen entfaltet seinen Nutzen schon bis zum Zieljahr 2037, ein Teil erst im Zieljahr 2045. Maß-
nahmen, die sich schon im Zieljahr 2037 als erforderlich zeigen, bleiben jedoch überwiegend auch in der Lang-
fristperspektive im Zieljahr 2045 robust. Dies eröffnet die Möglichkeit, Netzausbaumaßnahmen bis zum Jahr 2045 
zu staffeln und so den Netzausbau zeitlich zu entzerren.

	� Die HGÜ-Verbindungen DC40, DC40plus und DC41 aus dem NEP 2037/2045 (2023) zeigen sich zudem in der  
Gesamtabwägung von Kosten und Nutzen in diesem NEP nicht mehr als Teil eines volkswirtschaftlich effizienten 
Klimaneutralitätsnetzes.

	� Das Zubaunetz A 2037 umfasst rund 5.242 km Netzmaßnahmen, wovon 3.000 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
1.228 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 1.014 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. Dazu gehört 
auch die HGÜ-Verbindung DC42. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 69,4 Mrd. Euro.

	� Das Zubaunetz B 2037 umfasst rund 5.972 km Netzmaßnahmen, wovon 3.199 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
1.228 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 1.545 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. In diesem Szenario kommt 
zu DC42 die HGÜ-Verbindung DC42plus hinzu. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 73,2 Mrd. Euro.

	� Das Zubaunetz C 2037 umfasst rund 6.901 km Netzmaßnahmen, wovon 3.246 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
1.510 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 2.145 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. In diesem Szenario kommt 
zu DC42 die HGÜ-Verbindung DC42plus hinzu. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 81,3 Mrd. Euro.

	� Das Zubaunetz A 2045 umfasst rund 9.512 km Netzmaßnahmen, wovon 4.057 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
470 km auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.103 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 2.882 km auf DC-Ausbaumaß­
nahmen entfallen. Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 neben 
DC42 und DC42plus neue Interkonnektoren mit dem Ausland. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich  
auf 100,8 Mrd. Euro.

	� Das Zubaunetz B 2045 umfasst rund 10.497 km Netzmaßnahmen, wovon 4.302 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
470 km auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.141 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 3.584 km auf DC-Ausbaumaßnah­
men entfallen. Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 zusätzlich zu 
den Interkonnektoren und DC42 und DC42plus auch die Maßnahme DC36 Esens-Oberzier inklusive Multiterminal-Hub 
Esens. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 110,1 Mrd. Euro.

	� Das Zubaunetz C 2045 umfasst rund 11.116 km Netzmaßnahmen, wovon 4.412 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 
479 km auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.381 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 3.844 km auf DC-Ausbaumaßnah­
men entfallen. Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 zusätzlich zu 
den Interkonnektoren und DC42 und DC42plus auch die Maßnahme DC36 Esens-Oberzier inklusive Multiterminal-Hub 
Esens sowie die Ost-West-Verbindung DC43 Lippborg-Klostermansfeld und die Nord-Süd-Verbindung DC44  
Dauersberg-Obrigheim. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 116,8 Mrd. Euro.
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Im Kapitel Onshore-Netz werden die Netzentwicklungsmaßnahmen an Land (Onshore) hergeleitet, die für einen sicheren 
und zuverlässigen Netzbetrieb in den unterschiedlichen Szenarien für die Zieljahre des NEP erforderlich sind. Dies um-
fasst Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes.

Zunächst wird die grundsätzliche Methodik stationärer Netzanalysen (s. Kapitel 6.1) dargestellt, ausgehend von den 
Planungsgrundsätzen über das NOVA-Prinzip, Annahmen zum Einsatz der Gleichstrom-Technologie und geprüften 
möglichen Alternativen. Nachfolgend werden Startnetz und Bundesbedarfsplannetz als Ausgangspunkt der Netzanaly-
sen erläutert (s. Kapitel 6.2). Die Ergebnisse der Netzanalysen werden für die Szenarien A 2037, B 2037, C 2037, A 2045, 
B 2045 und C 2045 ausgewiesen und eingeordnet (s. Kapitel 6.3), wie auch Ergebnisse möglicher Bündelungsoptio-
nen. In Abstimmung mit der BNetzA werden die Ergebnisse für das in die Genehmigung des Szenariorahmens aufge-
nommene zusätzliche siebte Szenario (Szenario A 2037+ mit installierter Leistung von 141 GW Onshore-Wind) nach dem 
zweiten Entwurf des NEP eingereicht und von der BNetzA öffentlich konsultiert.

Die Methodik der Netzanalysen stellt sicher, dass aus der Vielzahl an möglichen Maßnahmenkombinationen diejenigen 
Zielnetze entwickelt werden, die Netzengpässe – und folglich die nach dem Netzausbau verbleibenden Engpassmanage-
mentkosten – minimieren, unter der Nebenbedingung möglichst geringer Investitionskosten.

Der NEP ist kein Planungsinstrument zur Trassenfindung. Konkrete Trassenverläufe werden erst in den nachgelagerten 
Planungs- und Genehmigungsverfahren (z. B. Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren) festgelegt. 

6.1  Methodik der Netzanalysen 

Der NEP zeigt den zusätzlichen Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten auf. Ziel ist die Ermittlung geeigneter Lösungen 
für diese Übertragungsbedarfe unter Berücksichtigung netztechnischer Grundvoraussetzungen. Auf diese Weise wird ein 
bedarfsgerechtes Übertragungsnetz entwickelt, das seine Versorgungsaufgabe in den Zieljahren sicher erfüllt. 

Den Netzanalysen liegen gemeinsame Planungsgrundsätze (s. Kapitel 6.1.1) und das NOVA-Prinzip (s. Kapitel 6.1.2) 
zugrunde, um grundlegende Anforderungen an die Netzsicherheit und die volkswirtschaftliche Effizienz des Netzausbaus 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden sowohl die Wechsel- als auch die Gleichstromtechnik betrachtet, um mög-
lichst viele unterschiedliche Lösungen für das Zielnetz zu berücksichtigen. Alternative Planungsmöglichkeiten werden 
ebenfalls untersucht, damit ein Zielnetz ausgewiesen wird, das unterschiedliche technische Lösungen abwägt und die 
ökonomisch und technisch sinnvollste identifiziert. Die eigentlichen Netzanalysen erfolgen schließlich anhand von Last-
fluss- und Kurzschlussberechnungen, die sicherstellen, dass sich die Kosten für Engpassmanagement und Kurzschluss-
ströme im Zielnetz im effizienten beziehungsweise tolerierbaren Bereich bewegen.

Dieses Teilkapitel stellt die methodischen Grundlagen und das Vorgehen in den Netzanalysen dar. Die von den ÜNB im 
Stromnetz eingesetzten Technologien werden im Kapitel Technologie und Innovationen detailliert beschrieben (s. Kapitel 4). 

6.1.1  Planungsgrundsätze 

Basis der Netzanalysen zur Identifikation der Zielnetze im NEP sind die geltenden Planungsgrundsätze der ÜNB zur 
Ausbauplanung des deutschen Übertragungsnetzes, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Den Planungen im ak-
tuellen NEP liegt das Rahmendokument „Planung und Betrieb des deutschen Übertragungsnetzes“ vom Oktober 2024 
zugrunde (Grundsätze für die Ausbauplanung des deutschen Übertragungsnetzes). Diese Grundsätze geben einen Rah-
men für die Untersuchungsmethodik der Netzplanung vor, definieren Beurteilungskriterien (z. B. das (n-1)-Kriterium) 
für ein bedarfsgerechtes Übertragungsnetz mit erforderlichen Freiheitsgraden zur Wahrung eines sicheren Netzbetriebs 
und leiten Maßnahmen zur Einhaltung dieser Beurteilungskriterien ab. 

Bei der Identifikation von Maßnahmen für Netzausbau und -verstärkung wird ein volkswirtschaftliches Optimum ange-
strebt. Der NEP stellt daher in der Zielfunktion zur Ermittlung des optimalen Übertragungsnetzes die nach dem Netz-
ausbau verbleibenden Kosten für Engpassmanagement den dafür erforderlichen Investitionskosten gegenüber. Es wird 
somit die Minimalkostenkombination von Engpassmanagementkosten und Netzausbau gesucht. Zugleich wird über 
Nebenbedingungen die Einhaltung technischer Anforderungen an den sicheren Netzbetrieb sichergestellt.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/NEP/DL_Szenariorahmen/Genehm_SR_2025Strom.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.netztransparenz.de/xspproxy/api/staticfiles/ntp-relaunch/dokumente/%C3%BCber%20uns/studien%20und%20positionspapiere/planung%20und%20betrieb%20des%20deutschen%20%C3%BCbertragungsnetzes/u%CC%88nb-rahmendokument_planungundbetrieb_202203.pdf
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Gegenüber dem ersten Entwurf des NEP 2037/2045 (2025) wird im zweiten Entwurf bei allen ÜNB einheitlich 3,6 kA als 
maximaler Grenzstrom angesetzt. Diese Annahme heißt für TenneT Germany jedoch nicht, dass 4 kA als Planungsgrundsatz 
verworfen werden, sondern stellt in diesem NEP einen Zwischenschritt dar, bis die Betreibbarkeit von 4 kA entsprechend 
belegt wurde.

Bei der Ermittlung des Zielnetzes in den Szenarien (s. Kapitel 6.3) werden die im Kapitel Technologie und Innovationen 
(s. Kapitel 4) beschriebenen zukünftigen innovativen Technologien berücksichtigt, inklusive der Innovationen in der 
Systemführung sowie Netzbooster. 

6.1.2  Das NOVA-Prinzip der Netzentwicklung 

Ein weiterer Grundsatz der Netzanalysen im NEP ist das NOVA-Prinzip. NOVA steht für Netzoptimierung vor -verstärkung 
vor -ausbau. Es zielt darauf ab, das bestehende Netz zunächst mit Netzoptimierungsmaßnahmen bestmöglich zu nutzen, 
bevor Netzverstärkungsmaßnahmen oder im nächsten Schritt Netzausbaumaßnahmen zur Lösung von Übertragungs-
engpässen erwogen werden. Das NOVA-Prinzip dient dazu, die Netzentwicklung effizient zu gestalten und ihre Auswir-
kungen auf Menschen und Umwelt gering zu halten.

Es enthält für jede der drei Stufen verschiedene Optionen, die als anderweitige Planungsmöglichkeiten geprüft werden. 
Bei Unsicherheiten wird bei Maßnahmen im Zweifelsfall die ungünstigere NOVA-Kategorie beziehungsweise der ungüns-
tigere NOVA-Typ angegeben.

Netzoptimierung

Die Netzoptimierung umfasst den witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb (WAFB), häufig auch als Freileitungs
monitoring (FLM) bezeichnet, die Nutzung von Hochtemperaturleiterseilen (HTL bzw. HTLS) und die Spannungsum
stellung von 220 kV auf 380 kV bei dafür ausgerüsteten Freileitungen. Weitere Optimierungsmöglichkeiten sind 
Topologiemaßnahmen, der Einsatz von Blindleistungskompensationsanlagen und aktiven Elementen zur Lastfluss
steuerung wie z. B. Querregeltransformatoren, die temporäre Höherauslastung einzelner Netzkomponenten im (n-1)-
Fall sowie die Steuerung von HGÜ-Verbindungen.

WAFB wird bei den Netzanalysen auf Freileitungsstromkreisen grundsätzlich berücksichtigt. Dabei wird in Abhängigkeit von 
den Umgebungsbedingungen für jede Stunde eine erhöhte Übertragungsfähigkeit auf allen Freileitungsstromkreisen zuge-
lassen, die dafür technisch und bezüglich gegebenenfalls erforderlicher Genehmigungen geeignet sind. Dies gilt sowohl bei 
höheren Windgeschwindigkeiten als auch bei niedrigeren Umgebungstemperaturen gegenüber den Normalbedingungen.

Netzverstärkung

Sollten diese Netzoptimierungsmaßnahmen aufgrund der Maststatik oder gesetzlicher Vorgaben (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Verordnung über elektromagnetische Felder (26. Bundes-Immissionsschutz
verordnung)) nicht möglich oder nicht ausreichend sein, um die erforderliche Übertragungsaufgabe zu erfüllen, werden im 
Rahmen der Netzverstärkung in einem zweiten Schritt weitere Optionen geprüft. Dazu gehören z. B. die Erweiterung von 
Umspannwerken und Schaltanlagen, die Auflage von zusätzlichen Stromkreisen auf ein bestehendes Gestänge oder der 
Ersatz einer bestehenden Hoch- oder Höchstspannungsleitung durch einen 380-kV-Neubau in bestehender Trasse (Ersatz-
neubau) oder ein 380-kV-Neubau neben einer bereits bestehenden Hoch- oder Höchstspannungsleitung (Parallelneubau). 

Netzausbau

Ein Leitungsneubau in neuer Trasse wird nur dann vorgeschlagen, wenn zuvor alle anderen Optionen geprüft und ver-
worfen beziehungsweise als nicht ausreichend beurteilt wurden. Der Zubau von lastflusssteuernden Betriebsmitteln 
wird im NEP ebenfalls als Netzausbaumaßnahme gewertet.
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Abbildung 70: NOVA-Kategorien und -Typen im NEP 2037/2045 (2025) gemäß § 3 NABEG 

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

6.1.3  Der Einsatz der Gleichstromtechnologie 

Das Stromnetz wird grundsätzlich mit Wechsel- bzw. Drehstrom (AC) betrieben und geplant. Die etablierte Drehstrom-
technik ermöglicht einen effizienten Leistungstransport in und zwischen den durch Transformatoren gekoppelten 
Spannungsebenen. Dies erlaubt den Transport großer Energiemengen, die Bereitstellung vieler Abspannpunkte zur 
Versorgung von Regionen und Städten sowie die Aufnahme von regional erzeugter elektrischer Leistung. Auf langen 
Strecken stößt die AC-Technologie allerdings physikalisch aufgrund des Blindleistungsbedarfs an ihre Grenzen. 

Demgegenüber bietet die HGÜ-Technologie mit Gleichstrom (DC) den Vorteil einer verlustarmen, steuerbaren Über
tragung hoher Leistung über lange Distanzen. Als Punkt-zu-Punkt-Verbindungen können HGÜ-Verbindungen große 
Strommengen gezielt dorthin transportieren, wo diese gebraucht werden – als Bypass vorbei am stark belasteten Dreh-
stromnetz. HGÜ-Leitungen verbinden die Erzeugungszentren im Norden und Osten Deutschlands mit den Verbrauchs-
zentren im Westen und Süden Deutschlands. Genauso besteht mit diesen Verbindungen die Möglichkeit, in Zeiten mit 
geringem Windaufkommen entweder die Leistung aus solarer Einstrahlung im Süden Deutschlands oder aus dem 
Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken im Alpenraum bedarfsgerecht und verlustarm zu transportieren. Für den An-
schluss der HGÜ-Verbindungen an das Drehstromnetz bieten sich vorrangig netztechnisch gut erschlossene Regionen 
mit Erzeugungsüberschuss und -unterdeckung an. 

HGÜ-Verbindungen haben eine besondere netztechnische Bedeutung für das Übertragungsnetz. Zum einen entlasten 
und stabilisieren sie das Drehstromnetz. Zum anderen können sie gezielt als aktive Netzelemente zur Steuerung von 
Lastflüssen eingesetzt werden und somit direkt auf Wirk- und Blindleistung einwirken. Aufgrund des zunehmend 
volatilen Systemverhaltens ist diese Steuer- und Regelbarkeit von großer Bedeutung für einen sicheren Netzbetrieb. In 
den Netzanalysen werden die Steuer- und Regelbarkeit der HGÜ-Verbindungen durch eine optimierte Fahrweise genutzt 
und dadurch Netzengpässe reduziert. Zudem entsteht im Normalbetrieb durch die Gleichstromleitungen kein weiterer 
Blindleistungsbedarf. Eine ausführlichere Darstellung der Vorteile der DC-Technologie bei weiträumigen Übertragungs-
aufgaben ist dem Kapitel 4 Technologie und Innovationen zu entnehmen.

(Netz-) Optimierung

NO
Verstärkung

V
Ausbau

A

 � Topologiemaßnahmen

 � Leistungsflusssteuerung

 � Spannungsumstellung 
(220 kV → 380 kV)

 � Witterungsabhängiger  
Freileitungsbetrieb (WAFB)

 � Änderung oder Erweiterung 
einer Leitung:  
Zu- oder Umbeseilung

 � Errichtung einer Leitung: 
Ersatz-/Parallelneubau

 � Errichtung einer Leitung:  
Neubau in neuer Trasse  
(Seekabel/Erdkabel/Freileitung)
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6.1.4  Alternativenprüfung 

Der NEP muss gemäß § 12b Abs. 1 S. 4 Nr. 5 und Abs. 4 EnWG alternative Planungsmöglichkeiten für den Netzausbau 
darstellen. Wo die ÜNB solche Alternativen ermittelt haben, werden diese in den jeweiligen Projektsteckbriefen darge-
stellt. Dieses Kapitel fasst zusammen, warum das Maßnahmenset des NEP insgesamt nach Abwägung der geprüften 
Alternativen als vorzugswürdige Lösung ausgewählt wurde.

Neben dem NOVA-Prinzip (s. Kapitel 6.1.2) wurden im Rahmen der Erstellung des NEP verschiedene alternative 
Planungsmöglichkeiten geprüft. Diese umfassen insbesondere:

	� Technologiekonzepte: Die ÜNB haben unterschiedliche technische Ansätze bewertet. Im Ergebnis wurde eine 
Kombination aus dem bestehenden Wechselstromnetz (AC) und HGÜ-Verbindungen als bevorzugte Lösung 
identifiziert (s. Kapitel 4.1 und 6.1.3). 

	� Netzverknüpfungspunkte (NVP): Es erfolgt eine Bewertung möglicher alternativer NVP. 

	� Gesamtplanalternative: Schließlich sind anderweitige Planungsmöglichkeiten im NEP 2037/2045 (2025) auch 
dadurch dargestellt, dass ausgehend von den genehmigten Szenarien für die Betrachtungsjahre 2037 und 2045 
unterschiedliche Ergebnisnetze im ersten Entwurf berechnet und einander gegenübergestellt werden, sogenannte 
Gesamtplanalternativen. Die Analyse der Ergebnisnetze der Szenarien des C-Pfades erfolgt dabei im zweiten 
Entwurf. In Abstimmung mit der BNetzA werden die Ergebnisse für das in die Genehmigung des Szenariorahmens 
aufgenommene zusätzliche siebte Szenario (Szenario A 2037+ mit installierter Leistung von 141 GW Onshore-Wind) 
nach dem zweiten Entwurf des NEP eingereicht und von der BNetzA öffentlich konsultiert. 

Weiterhin werden durch die Anwendung heuristischer Verfahren (s. Kapitel 5.5.6 des NEP 2037/2045 (2023)) gesamt
planerische Alternativen in großer Zahl verglichen. Aus der Menge an betrachteten Gesamtplanalternativen können 
in einzelnen Fällen ebenfalls konkrete Planungsalternativen (z. B. Netzausbau vs. -verstärkung, alternative Netzver-
knüpfungspunkte usw.) identifiziert und im weiteren Verfahren detailliert geprüft werden.

Diese umfassende Alternativenprüfung der identifizierten Projekte und Maßnahmen hat kein Zielnetz ergeben, das den 
in diesem NEP in den jeweiligen Szenarien ausgewiesenen Netzen vorzuziehen wäre. 

Alternative Streckenführungen von Trassen oder Korridoren sind darüber hinaus kein Prüfungsgegenstand ander
weitiger Planungsmöglichkeiten. Die konkrete Trassenführung zwischen einem Anfangs- und einem Endpunkt ist 
zum Zeitpunkt der Netzplanung noch nicht festgelegt und kein Bestandteil der Netzanalysen des NEP. Die detaillierte 
räumliche Ausgestaltung erfolgt erst in nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsverfahren, insbesondere im 
Rahmen der Bundesfachplanung und des Planfeststellungsverfahrens.

6.1.5  Grundsätzliches Vorgehen bei Netzanalysen 

Kern der netztechnischen Untersuchungen im NEP sind stationäre Netzanalysen auf der Basis von Netzmodellen für 
die Langfristplanung. Stationäre Netzanalysen umfassen Lastflussberechnungen und die Ermittlung des Kurzschluss-
niveaus durch Kurzschlussberechnungen. Hierdurch können sowohl der Übertragungsbedarf zwischen Netzknoten 
identifiziert als auch das Kurzschlussniveau im Übertragungsnetz bestimmt und bei Verletzungen der netztechnischen 
Beurteilungskriterien adäquate Abhilfemaßnahmen abgeleitet werden. Die identifizierten Einzelmaßnahmen und die ge-
wählten Maßnahmenkombinationen je Szenario bilden nicht das einzig mögliche Netz ab, sondern vielmehr eine Lösung, 
die in ihrer Gesamtheit allen Anforderungen volkswirtschaftlich effizient gerecht wird. Die unterlagerten Netzebenen 
sind dabei gemäß § 12b Abs. 1 S. 5 EnWG in geeigneter Form modelliert. Das Einspeise- und Lastverhalten in den 
einzelnen Stunden ist durch das jeweilige Szenario und die anschließende Marktsimulation vorgegeben. Darüber hinaus 
werden im Rahmen der stationären Netzanalysen auch Bedarfe für Blindleistungskompensationsanlagen ermittelt.

https://www.netzentwicklungsplan.de/projektbibliothek
https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2023-07/NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Teil1_1.pdf
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Lastflussberechnungen

Grundsätzliches Ziel der Lastflussberechnungen ist die Überprüfung, ob die Netzsicherheit für jede Stunde des Jahres 
gewährleistet ist oder zusätzliche Maßnahmen nach dem NOVA-Prinzip notwendig sind. Die Lastflussberechnungen im 
Rahmen des NEP umfassen eine Ausfallbetrachtung nach dem (n-1)-Prinzip, in welcher der Ausfall eines beliebigen 
Betriebsmittels (im NEP: Leitungen und Transformatoren des Übertragungsnetzes) betrachtet und die Auswirkungen 
auf die Auslastung der Leitungen im Übertragungsnetz bewertet werden. Hierbei wird eine Normalschaltung des Über
tragungsnetzes unterstellt. Es findet somit keine topologische Optimierung statt, da diese einen Freiheitsgrad der 
Systemführung beziehungsweise des operativen Netzbetriebs und nicht der Netzplanung darstellt. Instandhaltungs-, 
reparatur- und baubedingte Freischaltungen von Betriebsmitteln werden ebenfalls nicht in die Netzanalysen einbezogen.

Aus den Lastflussberechnungen ergeben sich zwei wesentliche Betrachtungskriterien bei der Entwicklung des optimalen 
Zielnetzes: die Engpassenergie und das erforderliche Engpassmanagement. Bei der volkswirtschaftlichen Optimierung 
des Netzes werden die Engpassmanagementkosten den Investitionskosten des Netzausbaus gegenübergestellt. In der 
kostenminimalen Kombination dieser Größen findet sich das Zielnetz – unter der Berücksichtigung der Auslastungs
grenzen des Netzes.

	� Engpassenergie  
Bei der Engpassenergie, auch bezeichnet als Überlastenergie, handelt es sich um die Energiemenge, die sich 
aus der aggregierten Überlastung aller Stromkreise über die Zeit ergibt. Betrachtet wird hierbei der (n-1)-Fall im 
Stromnetz, also der Ausfall eines Betriebsmittels. Bei der Bestimmung der Engpassenergie wird kein Engpass
management (s. u.) von Erzeugungsanlagen und Lasten betrachtet. Das Ziel ist es, mithilfe einer rein netzbezo
genen Kenngröße ein Maß für die Überlastung des Netzes und damit den zusätzlichen Übertragungsbedarf zwischen 
den Netzknoten zu erhalten. 

	� Engpassmanagement 
Engpassmanagement beschreibt den Eingriff des Netzbetreibers in die geplanten Erzeugungs- oder Entnahme
leistung von elektrischen Anlagen mit dem Ziel, die zulässigen Auslastungsgrenzen des Stromnetzes im (n-1)-Fall 
einzuhalten und somit die Systemsicherheit des Stromnetzes zu gewährleisten. Das Engpassmanagement umfasst 
hierbei klassischen, konventionellen Redispatch mit der Anpassung des Wirkleistungsarbeitspunkts von Kraftwer-
ken sowie den Eingriff in den Fahrplan neuerer Technologien wie HVDC-Systeme, leistungsflusssteuernde Betriebs-
mittel, Batteriespeicher, Demand Side Management beziehungsweise flexible Lasten oder Elektrolyseure. Die Eng-
passmanagement-bedingte Anpassung der Arbeitspunkte erfolgt nachgelagert zum marktlichen Einsatz und kann 
dementsprechend lediglich auf die nach dem marktlichen Einsatz noch zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu-
rückgreifen. Die Engpassmanagementkosten, die bei der Behebung von Netzengpässen anfallen, stellen eine volks-
wirtschaftliche Belastung und folglich eine relevante Betrachtungsgröße der Netzanalysen dar. 
 
Aus der Kombination der folgenden Elemente wird ein Zielnetz entwickelt, das Netzengpässe – und folglich die 
nach dem Netzausbau verbleibenden Engpassmanagementkosten – unter der Nebenbedingung möglichst geringer 
Investitionskosten minimiert:

	� NVP der HGÜ

	� Vernetzung der HGÜ

	� NVP der Offshore-Netzanbindungssysteme (ONAS)

	� Verortung der Elektrolyse-Anlagen

	� Platzierung der lastflusssteuernden Betriebsmittel

	� AC-Maßnahmen

Die engpassreduzierende Wirkung wird dabei durch die verbleibenden Engpassmanagementkosten bestimmt. Nach 
der Identifikation einer optimalen Kombination erfolgt im Sinne einer kosteneffizienten Behebung der verbleibenden 
Netzengpässe die einmalige Analyse des Potenzials kurativer Maßnahmen (im (n-1)-Fall) zur Senkung des präventiven 
Engpassmanagementbedarfs. 
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Kurzschlussstromberechnungen

Die Kurzschlussstromberechnungen (3-poliger maximaler Kurzschluss) wurden im NEP in den Zielnetzen der 37er-Szenarien 
auf der Basis eines angenommenen Normalschaltzustands unter Berücksichtigung aller relevanten Kurzschlusseinspeisun­
gen durchgeführt, um das Kurzschlussniveau im Übertragungsnetz zu ermitteln. Hierfür wurde die IEC 60909 (2016) heran­
gezogen. Aufgrund von vorhergehenden Untersuchungen wurden Vollumrichteranlagen abweichend davon analog zur IEC 
60909 (2001) als äquivalente Synchronmaschinen modelliert. Andernfalls käme es aufgrund der hohen Durchdringungen mit 
Vollumrichtern und deren Abbildung als Stromquellen zu einem unrealistisch hohen Kurzschlussniveau. Die Einhaltung der 
Kurzschlussgrenzwerte stellt sicher, dass das Übertragungsnetz betrieblich sicher ausgelegt ist.

Das Kurzschlussniveau wurde nachträglich als harte Nebenbedingung auf die bereits lastflusstechnisch optimierten Ziel­
netze angewendet. Durch kurative Maßnahmen in diesen Zielnetzen erfolgte die Senkung des Kurzschlussstromniveaus auf 
zulässige Werte. Im Rahmen der Kurzschlussstromanalysen wurden dazu folgende grundsätzliche Maßnahmen ergriffen, 
wenn das zulässige Kurzschlussstromniveau in Umspannwerken überschritten wurde: 

	� Ertüchtigung von Umspannwerken, um die Kurzschlussfestigkeit zu steigern,

	� topologische Anpassungen, d. h. beispielsweise Netztrennungen sowie

	� Kurzschlussstrombegrenzungsdrosseln.

Bei topologischen Maßnahmen waren die Rückwirkungen auf die Leistungsflussverteilung zu bewerten, sodass gegebe­
nenfalls erforderliche Netztrennungen stets unter Berücksichtigung des resultierenden Engpassmanagements vorge­
nommen wurden. Kurzschlussstrombedingte Ertüchtigungen von Umspannwerken sind in den Projektsteckbriefen in der 
digitalen Projektbibliothek (vgl. P371, P532 und P612) ausgewiesen.

Blindleistungskompensationsanlagen

Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb eines Übertragungsnetzes ist es zwingend erforderlich, dass die Netzspan­
nung jederzeit innerhalb eines festgelegten Spannungsbandes gehalten wird. Nur wenn diese Vorgabe eingehalten wird, 
kann das Netz stabil betrieben werden und auf Veränderungen im Last- und Einspeiseverhalten angemessen reagieren. 
Von Spannungsstabilität spricht man dann, wenn die Spannung im gesamten Netz – selbst bei plötzlichen Einspeise- oder 
Laständerungen sowie bei Störungen – durch eine ausgeglichene Blindleistungsbilanz innerhalb der zulässigen Grenzen 
gehalten werden kann. 

Besonders kritisch wird dies in hoch ausgelasteten Netzgebieten, in denen der Ausfall einer größeren Erzeugungsanlage 
oder einer wichtigen Übertragungstrasse erhebliche Auswirkungen auf die Spannungshaltung haben kann. Fällt eine sol­
che Anlage aus, geht nicht nur Wirkleistung verloren, sondern auch die lokal bereitgestellte Blindleistung. Darüber hinaus 
kann der Blindleistungsbedarf durch die Umverteilung der Lastflüsse auf den verbleibenden Leitungen oft sprunghaft an­
steigen. Steht in solchen Situationen ortsnah keine ausreichende Blindleistungsreserve zur Verfügung, kann die Spannung 
in der betroffenen Region stark absinken. Im Extremfall drohen kaskadierende Schutzauslösungen, die zu einem Abschal­
ten weiterer Betriebsmittel führen und so eine Störung erheblich vergrößern können. 

Umgekehrt kann auch eine zu hohe Spannung problematisch sein. Bei Überspannungen besteht die Gefahr, dass Erzeu­
gungsanlagen automatisch abgeschaltet oder Betriebsmittel beschädigt werden. Auch dies kann zu weiteren Ausfällen 
und einer Verschärfung der Netzsituation führen. Die Spannungshaltung ist daher ein sensibles Gleichgewicht, das sowohl 
Unter- als auch Überspannungen vermeiden muss. 

Um gefährdete Regionen frühzeitig zu erkennen, wurden umfangreiche Netzanalysen mittels AC-Lastflussberechnungen 
durchgeführt. Diese Analysen identifizierten Bereiche mit auffälligen Spannungsniveaus oder unzureichenden Blindleis­
tungsreserven. Auf dieser Grundlage wurden gezielte Gegenmaßnahmen entwickelt. Dazu gehören der Einsatz stationärer 
Blindleistungsanlagen mit spannungserhöhender oder spannungssenkender Wirkung sowie regelbarer Blindleistungs­
quellen, die flexibel auf veränderte Netzsituationen reagieren können. Der resultierende Bedarf an neuen Blindleistungs­
kompensationsanlagen wird als Sammelsteckbrief je ÜNB ausgewiesen (für 50Hertz P360, für Amprion P412, für TenneT 
Germany P400, für TransnetBW P90). Durch diese Maßnahmen lässt sich die Spannungsstabilität nachhaltig verbessern 
und das Risiko großflächiger Störungen deutlich reduzieren.

Über die Betrachtungen der Netzanalysen hinaus braucht es weitergehende Untersuchungen zur Systemstabilität, 
die von den ÜNB im Systemstabilitätsbericht nach § 12i EnWG durchgeführt werden.

https://www.netzentwicklungsplan.de/projektbibliothek
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/NEP/Strom/Systemstabilitaet/2025.pdf
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6.2  �Startnetz und Bundesbedarfsplannetz als Ausgangspunkt 
der Netzanalysen im NEP 2037/2045 (2025) 

Die Netzanalysen haben das Ziel, für die unterschiedlichen Entwicklungspfade der Energielandschaft eine volkswirt-
schaftlich optimale Netzkonfiguration auszuweisen, die zu jeder Zeit sicher die Transportaufgabe erfüllt. Von großer 
Bedeutung für die ausgewiesenen Netzkonfigurationen sind die Eingangsgrößen, die bei den Netzanalysen als gegeben 
betrachtet werden. Zentraler Ausgangspunkt sind das Start- und das Bundesbedarfsplannetz sowie Netzkunden
anschlüsse, die zusammen für die Zieljahre des NEP als bereits bestehendes Netz angenommen werden. Diese 
Eingangsgrößen bilden zusammen mit den Planungsgrundsätzen den netzseitigen Rahmen für die Netzanalysen. 

Von diesem Aufsatzpunkt ausgehend zeigen die Netzanalysen, ob das Übertragungsnetz so ausgelegt ist, dass es seine 
Transportaufgabe in den Zieljahren und unter Anwendung der Szenarien des Szenariorahmens sicher und effizient 
erfüllen kann. Ist das Ausgangsnetz nicht ausreichend dimensioniert, zeigen sich Netzüberlastungen, die Engpass
management hervorrufen. In der Folge werden bei der Entwicklung des Zielnetzes Maßnahmen zur volkswirtschaftlich 
effizienten Reduktion dieser Situation ausgewiesen. Grundlage für die Auslastungsrechnungen sind die weit vorange-
schrittenen Maßnahmen früherer NEP, die in den Zieljahren des NEP bereits fertiggestellt sein werden. Dafür werden das 
Start- und das Bundesbedarfsplannetz herangezogen.

Startnetz

Das Startnetz besteht neben dem Bestandsnetz (Stand Q1 2026) aus den Maßnahmen des Energieleitungsausbau
gesetzes (EnLAG), den in der Planfeststellung befindlichen Maßnahmen, den in der Umsetzung befindlichen Netzaus-
baumaßnahmen (planfestgestellt bzw. in Bau) sowie den Maßnahmen aufgrund sonstiger Verpflichtungen (Kraftwerks
Netzanschlussverordnung (KraftNAV) bzw. Anschlusspflicht der Industriekunden).

Wegen des fortgeschrittenen Stadiums der Maßnahmen wird der Bedarf nicht erneut anhand von (n-1)-Nachweisen 
überprüft. Diese Maßnahmen sind als verbindlich anzusehen, da ihre energiewirtschaftliche Notwendigkeit in der Regel 
durch mehrere vorherige NEP von den ÜNB nachgewiesen sowie größtenteils bereits vom Gesetzgeber im EnLAG sowie 
im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) bestätigt wurde. Der weit überwiegende Teil der Maßnahmen befindet sich zudem 
bereits im Genehmigungsverfahren oder in der Umsetzung. Die Trassenlängen der noch nicht fertiggestellten Maß
nahmen des Startnetzes stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 27: Trassenlängen des Onshore-Startnetzes 

Angaben in km

AC-Verstärkung DC-Verstärkung

AC-Neubau DC-Neubau Summe

Zu-/Umbeseilung
Ersatz-/  
Parallelneubau Zu-/Umbeseilung

Ersatz-/  
Parallelneubau

Startnetz 4.551 1.055 508 4.290 10.404

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Gegenüber dem NEP 2037/2045 (2023) steigt der Gesamtumfang der Startnetzmaßnahmen von rund 6.900 km auf rund 
10.400 km. Das liegt daran, dass der Netzausbau seit dem letzten NEP durch die Aufnahme weiterer Genehmigungsver-
fahren und neue Planfeststellungsbeschlüsse an Fahrt aufgenommen hat. Fertiggestellte Projekte und Maßnahmen ge-
hen vom Startnetz in das Bestandsnetz über. Der Umfang der AC-Netzverstärkungen im Startnetz beträgt 4.551 km. Diese 
setzen sich aus Zu- und Umbeseilungen sowie Parallel- und Ersatzneubauten in bzw. neben bestehenden Trassen zusam-
men. Hinzu kommen rund 508 km an AC-Netzausbaumaßnahmen in neuer Trasse. Der Umfang an DC-Neubau liegt mit 
rund 4.290 km weit über dem Längenanteil der DC-Netzverstärkungen mit etwa 1.055 km. 

Die Investitionen für die Netzmaßnahmen des Startnetzes belaufen sich auf rund 115 Mrd. Euro. Sie liegen damit 
sowohl aufgrund des deutlich größeren Maßnahmenumfangs als auch wegen der Aktualisierung der Standard- und 
Projektkosten um 65 Mrd. Euro höher als im NEP 2037/2045 (2023). Die Schätzung der Investitionskosten beruht auf 
Standardsätzen und Erfahrungswerten der ÜNB. Sie berücksichtigt sowohl Preisentwicklungen als auch Veränderungen 
des Startnetzes durch neu hinzukommende und herausfallende bzw. fertiggestellte Projekte. Die Startnetzmaßnahmen 
sind in den Tabellen 39 bis 43 in Kapitel 8.2.1 aufgelistet und werden in Abbildung 71 gezeigt.
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Abbildung 71: Deutsches Höchstspannungsnetz mit Startnetz/nur Leitungsprojekte 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)
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*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.

https://www.mapbox.com/about/maps/
https://www.openstreetmap.org/#map=6/51.330/10.453
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
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Bundesbedarfsplannetz

Das Bundesbedarfsplannetz (BBP-Netz) setzt sich aus dem Startnetz und den im zuletzt novellierten BBPlG enthaltenen 
Maßnahmen zusammen. Damit sind alle Projekte umfasst, für die die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vor-
dringliche Bedarf vom Deutschen Bundestag gesetzlich festgestellt wurde. In die letzte Novellierung des BBPlG wurden 
nicht alle im NEP 2037/2045 (2023) bestätigten Maßnahmen überführt. Die Grundlage der Netzanalysen bildet daher das 
BBP-Netz mit dem Stand 07/2024. Aufgrund der weiter steigenden Transportaufgabe im Übertragungsnetz infolge der 
zunehmenden Integration von erneuerbaren Energien und des zunehmenden Grades der Elektrifizierung (beispielsweise 
E-Autos und Industrieprozesse), ist das BBP-Netz nicht ausreichend dimensioniert. 

Um festzustellen, ob die im BBP-Netz bereits enthaltenen Maßnahmen zur Erfüllung der Transportaufgabe für das 
Szenario A 2037 ausreichen, wurden Netzanalysen für den (n-1)-Fall (s. Kapitel 6.1.5) durchgeführt. 

Abbildung 72: Maximale Leitungsauslastung im (n-1)-Fall im BBP-Netz im Szenario A 2037 

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Abbildung 72 zeigt im BBP-Netz die maximalen Auslastungen der Leitungen bei einem Ausfall eines Netzelements über 
den Zeitraum eines gesamten Jahres. Beim Ausfall eines Netzelements darf die maximale Auslastung einer Leitung 
100 % der normalen Transportkapazität aus Gründen der Systemsicherheit in der Regel nicht überschreiten. Auslastungen 
über 100 % können Folgeausfälle beziehungsweise Versorgungsunterbrechungen verursachen. Die Abbildung weist für 
das Szenario A 2037 mit den Netzausbaumaßnahmen des Start- sowie des BBP-Netzes im gesamten Übertragungsnetz 
unzulässig hohe Leitungsauslastungen beim Ausfall eines Netzelementes auf.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die zugehörige Häufigkeit von Auslastungen über 100 % im (n-1)-Fall für den Netz
ausbauzustand des Start- und BBP-Netzes, ebenfalls im Szenario A 2037. Die Darstellung macht deutlich, dass eine 
Überlastung in zahlreichen Stunden des Jahres auftritt.
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Abbildung 73: Grenzwertüberschreitende Netznutzungsfälle im (n-1)-Fall im BBP-Netz im Szenario A 2037 

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Die beiden Abbildungen 72 und 73 zeigen, dass zusätzlich zum BBP-Netz weitere Maßnahmen notwendig sind, um 
Netzengpässe zu reduzieren. Der Zubau der BBP-Maßnahmen über das Startnetz hinaus kann die Überlastungen des 
Höchstspannungsnetzes zwar reduzieren, aber nicht im erforderlichen Umfang beseitigen. Die Projekte des BBP-Netzes 
sind folglich zwingend erforderlich, reichen aber noch nicht aus.

6.3  Ergebnisse der Netzanalysen 

In diesem NEP ist die Bandbreite der Szenarien deutlich weiter aufgespannt (s. Kapitel 2), um mögliche Entwicklungen 
der Energielandschaft umfassend abzubilden. Zusätzlich ist in den Netzanalysen (s. Kapitel 6.1) vor dem Hintergrund von 
Preissteigerungen und Marktverknappung die volkswirtschaftliche Abwägung der Netzausbaumaßnahmen verstärkt in 
den Vordergrund gerückt. Dies führt zur Neubewertung einiger Maßnahmen und zu einem neuen volkswirtschaftlichen 
Optimum des Netzausbaus. In der Folge fällt das Zielnetz im Vergleich zum NEP 2037/2045 (2023) kleiner aus und es 
verbleibt ein höherer Bedarf an Engpassmanagement nach der Zielnetzentwicklung (s. Kapitel 6.3.8). Das veränderte 
Auslandsszenario („National Trends+“ statt „Distributed Energy“) bildet zudem die aktuellen energiepolitischen Entwick-
lungen in den Nachbarländern realistischer ab und korrigiert unerwartete Handelssituationen aus dem NEP 2037/2045 
(2023). Darüber hinaus sind gegenüber dem NEP 2037/2045 (2023) deutlich größere Flexibilisierungsmöglichkeiten durch 
den hohen Umfang an Großbatteriespeicherkapazitäten und Elektrolyseanlagen im Jahr 2037 in den Netzanalysen be-
rücksichtigt.
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	� Unter den AC-Maßnahmen haben Netzverstärkungen den größten Anteil, während es nur vergleichsweise wenige Neu­
bauten in neuer Trasse gibt. Dies ist ein Ausdruck des NOVA-Prinzips der Netzentwicklung, wonach zunächst bestehende 
Trassen verstärkt werden sollen, bevor ein vollständiger Neubau in Betracht gezogen wird. Dadurch wird die weitere 
Inanspruchnahme knapper Flächen vermieden.

	� Gegenüber dem ersten Entwurf des NEP 2037/2045 (2025) weist der zweite Entwurf einen geringfügig höheren Ausbau­
bedarf für das AC-Netz auf, auch in den Szenarien A und B. Grund dafür ist, dass bei allen ÜNB gemäß einer Aufforde­
rung der BNetzA im 380-kV-AC-Netz ein einheitlicher maximaler Grenzstrom von 3,6 kA je Stromkreis zugrunde gelegt 
wird. Die Annahme einer teilweise geringeren Stromtragfähigkeit führt zu höheren Engpässen und in dessen Folge zu 
einem erhöhten Netzausbaubedarf. Die einheitliche Annahme von 3,6 kA als maximalen Grenzstrom heißt für TenneT 
Germany jedoch nicht, dass 4 kA als Planungsgrundsatz verworfen werden, sondern stellt in diesem NEP 2037/2045 
(2025) einen Zwischenschritt dar, bis die Betreibbarkeit von 4 kA entsprechend belegt wurde.

	� Die grundlegend veränderte Ausgestaltung der Szenarien führt dazu, dass sich der AC-Ausbau insbesondere zwischen 
den betrachteten Zeithorizonten 2037 und 2045 verändert. Dies betrifft nicht nur den Umfang der Maßnahmen, sondern 
auch die Auswahl der Ausbaumaßnahmen.

	� Hinsichtlich des DC-Ausbaus zeigt sich im Zieljahr 2037 ein vergleichsweise einheitliches Bild über alle Szenarien. Dem­
gegenüber fächert sich der DC-Ausbau nachfolgend im Zeithorizont bis 2045 in den Szenarien weiter auf: 

	� Im Zeithorizont bis 2037 erweist sich die HGÜ-Verbindung DC42 in allen Szenarien als erforderlich. Zusätzlich zeigt 
sich in den Szenarien B 2037 und C 2037 die HGÜ-Verbindung DC42plus. 

	� Im Szenario A 2045 sind keine weiteren HGÜ-Verbindungen über DC42 und DC42plus hinaus erforderlich. 

	� Im Szenario B 2045 wird die Übertragungskapazität im DC-Bereich durch die HGÜ-Verbindung DC36 erhöht. Diese 
Verbindung stellt keine neue HGÜ-Verbindung dar, da diese Übertragungskapazität in vorherigen NEP über ein 
Offshore-Netzanbindungssystem bereitgestellt wurde. 

	� Zusätzlich hierzu zeigen sich im Szenario C 2045 perspektivisch zwei neue HGÜ-Verbindungen. Die Verbindun­
gen DC43 und DC44 zeigen eine hohe engpassreduzierende Wirkung, besitzen jedoch unter den Annahmen des 
NEP 2037/2045 (2025) ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn das Kriterium „volkswirtschaftliches Optimum“ 
zugunsten weiterer Engpassmanagement-Vermeidung aufgeweicht wird, sind diese beiden HGÜ-Verbindungen eine 
wirksame Planungsoption. 

	� Der Szenariopfad C unterstellt im Vergleich zum Szenario B einen über den gesetzlichen Ausbaupfad hinausgehenden 
Ausbau erneuerbarer Energien sowie eine noch stärkere Elektrifizierung. Durch einen gleichzeitig stärker netzdienlich 
orientierten Einsatz von flexiblen Verbrauchern wie Großbatteriespeichern und eine netzentlastende Neuverortung von 
Wasserstoffelektrolyseuren steigt die Netzbelastung im Vergleich zum Szenario B nur mäßig an, wodurch sich auch der 
Netzausbaubedarf nur geringfügig erhöht. 

	� Darüber hinaus erfolgt bis zum Zieljahr 2045 in allen Szenarien ein umfassender Ausbau der DC-Interkonnektoren. Im 
Vergleich zum ersten Entwurf wurden weitere Interkonnektoren bewertet und folglich in die Zielnetze aufgenommen.

	� Ein Teil der im NEP 2037/2045 (2023) bestätigten Maßnahmen entfaltet seinen Nutzen auch in diesem NEP im Zieljahr 
2037, ein Teil jedoch erst im Zieljahr 2045. Maßnahmen, die sich schon im Zieljahr 2037 als erforderlich zeigen, bleiben 
weit überwiegend auch in der Langfristperspektive im Zieljahr 2045 robust. Die Maßnahmen, die im vorangegangenen 
NEP für 2037 bestätigt wurden, in diesem NEP aber erst bis 2045 erforderlich sind, bieten zusammen mit den neu für 
2045 identifizierten Maßnahmen die Möglichkeit zur Staffelung der Ausbauvorhaben bis 2045, sodass im Vergleich 
zum NEP 2037/2045 (2023) eine zeitliche Entzerrung des erforderlichen Netzausbaubedarfs ermöglicht wird.

	� Die HGÜ-Verbindungen DC40, DC40plus und DC41 aus dem NEP 2037/2045 (2023) zeigen sich zudem in diesem 
NEP nicht mehr als Teil eines volkswirtschaftlich effizienten Klimaneutralitätsnetzes. Dies ist neben stark steigen-
den Standardkosten auf veränderte Grundannahmen in diesem NEP zurückzuführen. Daraus ergeben sich andere 
Stromflüsse, wodurch sich wiederum andere Maßnahmen in den Netzanalysen als erforderlich zeigen. 

Bei der Auswahl von NVP für die Integration von Offshore-Windenergie wird berücksichtigt, dass die Energie im Strom-
netz möglichst ohne zusätzliche Netzengpässe verteilt werden kann und möglichst wenig weiteren Netzausbaubedarf an 
Land auslöst. Die ermittelten NVP sind der Maßnahmenliste des Offshore-Zubaunetzes zu entnehmen (s. Kapitel 5.3.2). 



Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, Version 2025, 2. Entwurf 174

6 Onshore-Netz

Die im Kapitel Offshore-Netz (s. Kapitel 5) dargelegten Vorschläge zur Offshore-Optimierung haben einen positiven 
Effekt hinsichtlich der kosteneffizienten Integration von Offshore-Windenergie in das Stromnetz. Erstmals werden im 
NEP zudem internationale Offshore-Vernetzungsprojekte (hybride Offshore-Interkonnektoren) betrachtet. Zusätzlich 
wird im Rahmen der Netzplanung versucht, die Umwelteingriffe zu reduzieren, indem mehrere ONAS miteinander oder 
mit Onshore-HGÜ-Verbindungen in Energiekorridoren gebündelt werden (s. Kapitel 6.3.5). 

Im NEP untersuchen die ÜNB zudem Blindleistungsbedarfe für die Spannungshaltung und den sicheren Netzbetrieb 
im Übertragungsnetz (s. Kapitel 6.1.5). 

Die Ergebnisse der Szenarien im Überblick

Das Zubaunetz A 2037 umfasst rund 5.242 km Netzmaßnahmen, wovon 3.000 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 1.228 km 
auf AC-Ausbaumaßnahmen und 1.014 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. Dazu gehört auch die HGÜ-Verbindung DC42. 
Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 69,4 Mrd. Euro.

Das Zubaunetz B 2037 umfasst rund 5.972 km Netzmaßnahmen, wovon 3.199 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 1.228 km 
auf AC-Ausbaumaßnahmen und 1.545 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. In diesem Szenario kommt zu DC42 die 
HGÜ-Verbindung DC42plus hinzu. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 73,2 Mrd. Euro.

Das Zubaunetz C 2037 umfasst rund 6.901 km Netzmaßnahmen, wovon 3.246 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 1.510 km 
auf AC-Ausbaumaßnahmen und 2.145 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. In diesem Szenario kommt zu DC42 die 
HGÜ-Verbindung DC42plus hinzu. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 81,3 Mrd. Euro.

Das Zubaunetz A 2045 umfasst rund 9.512 km Netzmaßnahmen, wovon 4.057 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 470 km 
auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.103 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 2.882 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. 
Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 neben DC42 und DC42plus neue 
Interkonnektoren mit dem Ausland. Die geschätzten Investitionskosten belaufen sich auf 100,8 Mrd. Euro.

Das Zubaunetz B 2045 umfasst rund 10.497 km Netzmaßnahmen, wovon 4.302 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 470 km 
auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.141 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 3.584 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen. 
Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 zusätzlich zu den Interkonnektoren 
und DC42 und DC42plus auch die Maßnahme DC36 Esens-Oberzier inklusive Multiterminal-Hub Esens. Die geschätzten 
Investitionskosten belaufen sich auf 110,1 Mrd. Euro.

Das Zubaunetz C 2045 umfasst rund 11.116 km Netzmaßnahmen, wovon 4.412 km auf AC-Verstärkungsmaßnahmen, 479 km 
auf DC-Verstärkungsmaßnahmen, 2.381 km auf AC-Ausbaumaßnahmen und 3.844 km auf DC-Ausbaumaßnahmen entfallen.  
Die DC-Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen enthalten mit Blick auf das Zieljahr 2045 zusätzlich zu den Interkonnektoren  
und DC42 und DC42plus auch die Maßnahme DC36 Esens-Oberzier inklusive Multiterminal-Hub Esens sowie die Ost-West-
Verbindung DC43 Lippborg-Klostermansfeld und die Nord-Süd-Verbindung DC44 Dauersberg-Obrigheim. Die geschätzten 
Investitionskosten belaufen sich auf 116,8 Mrd. Euro.
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Trassenlängen und Investitionskosten der Szenarien

Die resultierenden Trassenlängen und Investitionskosten der Netzausbau- und -verstärkungsmaßnahmen werden in 
der folgenden Tabelle für die verschiedenen Szenarien angegeben.

Tabelle 28: Längenangaben Start- und Zubaunetz im NEP 2037/2045 (2025) 

Angaben 
in km

AC-Verstärkung DC-Verstärkung AC-Neubau DC-Neubau* Summe

Summe Zu-/ 
Umbeseilung und 

Ersatz-/Parallelneubau

Summe Zu-/ 
Umbeseilung und 

Ersatz-/Parallelneubau

Startnetz 4.551 1.055 508 4.290 10.404

Zubaunetz

A 2037 3.000 0 1.228 1.014 5.242

B 2037 3.199 0 1.228 1.545 5.972

C 2037 3.246 0 1.510 2.145 6.901

A 2045 4.057 470 2.103 2.882 9.512

B 2045 4.302 470 2.141 3.584 10.497

C 2045 4.412 479 2.381 3.844 11.116

Summe Start- und Zubaunetz 

A 2037 7.071 1.055 1.619 5.303 15.048

B 2037 7.409 1.055 1.619 5.834 15.917

C 2037 7.797 1.055 2.018 6.435 17.305

A 2045 8.608 1.525 2.611 7.172 19.916

B 2045 8.853 1.525 2.649 7.874 20.901

C 2045 8.963 1.534 2.889 8.134 21.520

*inkl. DC-Interkonnektoren

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber
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Abbildung 74: Netzausbau- und Netzverstärkungsbedarf Onshore in den Szenarien des NEP 2037/2045 (2025) 
 

*inkl. DC-Interkonnektoren

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

Abbildung 75: Geschätzte Investitionskosten Onshore in den Szenarien im NEP 2037/2045 (2025) 
 

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber
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Alle ermittelten Maßnahmen sind im Einzelnen im Kapitel Übersicht der identifizierten Maßnahmen (s. Kapitel 8.2) 
aufgeführt. In der digitalen Projektbibliothek sind die detaillierten Projektsteckbriefe abrufbar unter  
www.netzentwicklungsplan.de/projektbibliothek. Es gibt darüber hinaus drittmittelfinanzierte Maßnahmen, die zwar 
einen Projektsteckbrief erhalten, jedoch nicht von den ÜNB verantwortet werden. Diese sind in den Berechnungen von 
Trassenlängen und Investitionskosten des NEP nicht enthalten.

Die Untersuchung des Bedarfs zusätzlicher Umspannwerke oder Transformatoren zwischen dem Höchst- und Hoch-
spannungsnetz (380/110 kV) erfolgt außerhalb des NEP zwischen den betroffenen Netzbetreibern. Derartige vertikale 
Punktmaßnahmen werden in der Regel von der BNetzA nicht nach § 12c EnWG bestätigt. Sie werden daher im NEP 
nicht als eigenständige Maßnahmen aufgeführt. Gleichwohl fließen sie in den Datensatz des NEP mit ein und werden 
zur Information in einem gesonderten Begleitdokument unter www.netzentwicklungsplan.de/Punktmassnahmen_ 
2037_2045_V2025_2E.pdf zum NEP zusammengefasst.

Für die Verknüpfung von Verteil- und Übertragungsnetz sind vor dem Hintergrund zunehmender Einspeisung aus 
erneuerbaren Energien vertikale Punktmaßnahmen ein wichtiger Aspekt der Netzentwicklung. Sofern vertikale 
Punktmaßnahmen Leitungsbaumaßnahmen zugeordnet werden können, werden diese im entsprechenden Projekt
steckbrief erwähnt. 

Die Schätzung der Investitionskosten beinhaltet alle geplanten und in Umsetzung befindlichen Leitungs- und Punktmaß
nahmen im deutschen Übertragungsnetz, ausgenommen Projekte Dritter wie beispielsweise nicht von den ÜNB geplante 
Interkonnektoren oder Maßnahmen im unterlagerten Hochspannungsnetz. Die Schätzung beruht auf Standardsätzen und 
Erfahrungswerten der ÜNB und hat einen überschlägigen Charakter. Sie berücksichtigt aktuelle Preisentwicklungen in 
den Lieferketten. Diese werden derzeit durch allgemeine Preissteigerungen und durch Marktverknappungen getrieben. 
Zusätzlich haben die ÜNB unter Berücksichtigung des Koalitionsvertrags von CDU, CSU und SPD sowie des Berichts zum 
Energiewende-Monitoring in diesem NEP für neue HGÜ-Verbindungen Kosten für DC-Freileitungen und nicht wie bisher 
für DC-Erdkabel angesetzt.

Die Längenangaben der jeweiligen Maßnahmen beziehen sich auf die betroffenen Trassenkilometer und nicht auf die 
jeweiligen Stromkreislängen. Nach der netzplanerischen Festlegung der notwendigen Anfangs- und Endpunkte der er-
mittelten Verbindungen werden diese mittels virtueller Geraden verbunden und die Längen ermittelt. Da die Verbindung 
der verschiedenen Standorte in der Realität aufgrund örtlicher Gegebenheiten nicht auf der Luftlinie erfolgt, werden die 
sich so ergebenden Entfernungen mit einem Umwegfaktor multipliziert, der im NEP 1,3 beträgt. Bei Netzverstärkungen 
wird im NEP die Länge der Bestandstrasse angegeben. In den späteren Planungen können sich hiervon Abweichungen 
ergeben, z. B. um Abstände zur Wohnbebauung zu erhöhen oder bestehende Belastungen für den Naturraum zu ver
ringern. Die Längenangaben der Netzausbau- und -verstärkungsmaßnahmen werden mit dem Fortschreiten der 
Genehmigungsverfahren an die entsprechenden Stände z. B. nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens/der Bundes-
fachplanung sowie des Planfeststellungsverfahrens angepasst.

Konkrete Trassenkorridore beziehungsweise Trassen werden erst in den nachgelagerten Verfahrensschritten 
(z. B. Bundesfachplanung oder Planfeststellung) festgelegt.

https://www.netzentwicklungsplan.de/projektbibliothek
http://www.netzentwicklungsplan.de/Punktmassnahmen_2037_2045_V2025_2E.pdf
http://www.netzentwicklungsplan.de/Punktmassnahmen_2037_2045_V2025_2E.pdf
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energiewende-effizient-machen.html
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6.3.1  Zubaunetz Szenario A 2037 

Gegenüber dem BBP-Netz 2024 wächst der Bedarf an Netzverstärkungs- und -ausbaumaßnahmen stark an. Der 
Zuwachs ist im Wesentlichen auf den deutlich höheren Zubau erneuerbarer Energien aufgrund der politischen Ziele zur 
Erreichung der Klimaneutralität zurückzuführen. Zusätzlich zu zahlreichen AC-Verstärkungs- und -Ausbaumaßnahmen 
zeigt sich im Szenario A 2037 die HGÜ-Verbindung DC42 als zusätzlich erforderlich. 

Im Vergleich zum Szenario A 2037 des NEP 2037/2045 (2023) fällt in diesem Szenario der Netzverstärkungs- und -ausbau-
bedarf geringer aus. Kernfaktoren für den gesunkenen Netzausbaubedarf sind ein um rund 53 TWh reduzierter Netto-
stromverbrauch in Kombination mit einer um 32 GW reduzierten installierten Leistung an Onshore-Wind und einer um 
75 GW reduzierten installierten Leistung an Photovoltaik.

Die Kennzahlen für die im Szenario A 2037 erforderlichen Zielnetzmaßnahmen sind in Tabelle 29 angegeben.

Tabelle 29: Szenario A 2037 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   5.304 km Länge	 367 km AC und 307 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 26 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   1.736 km Länge	 8.606 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 184,3 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 76 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario A 2037 dargestellt. In Tabelle 44 
in Kapitel 8.2.2 sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses 
Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 76: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario A 2037/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)
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*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.

https://www.mapbox.com/about/maps/
https://www.openstreetmap.org/#map=6/51.330/10.453
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
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6.3.2  Zubaunetz Szenario B 2037 

Im Szenario B 2037 zeigt sich über die HGÜ-Verbindungen des Szenarios A 2037 hinaus der Bedarf an einer weiteren 
HGÜ-Verbindung: DC42plus. Im Vergleich zum Szenariopfad A zeigt sich die Erweiterung des DC42-Systems damit 
bereits im Zieljahr 2037. Die Übertragungskapazität des HGÜ-Netzes erhöht sich somit im Szenariopfad B schon im 
Jahr 2037 auf 28 GW.

Im Vergleich zum Szenario B 2037 des NEP 2037/2045 (2023) sind trotz vergleichbarer Szenariomantelzahlen insgesamt 
weniger Netzausbau- und Netzverstärkungsmaßnahmen erforderlich, um ein bedarfsgerechtes Zielnetz zu erreichen. 
Dies lässt sich u. a. mit dem stärkeren Fokus auf die Gegenüberstellung von Netzausbaukosten und verbleibendem 
Engpassmanagement begründen. 

In Tabelle 30 sind die resultierenden Kennzahlen dargestellt.

Tabelle 30: Szenario B 2037 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   5.835 km Länge	 367 km AC und 307 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 28 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   1.736 km Länge	 8.805 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 188,1 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 77 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario B 2037 dargestellt. In Tabelle 44 
in Kapitel 8.2.2 sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses 
Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 77: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario B 2037/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)

P500

P366

P471
P509

P701

P702

P475

P614

P602

P504

P711

P615

P601

P478

P555

P116

P486

P408

P203

P477

P402

P501

P305

P675

P302

P304P303

P51

P481

P634

P485

P231

P490

DC42

P113

P474

P473

P713

P606 P488

P528

P472

P54

P551
P252

P359

P214

P223

P628

P450

P554

P33

P625

P502

P27

P613

P403

P656

P228

P489

P71

P84

P503

P462

P464 P677

P421

P470

P491

P52

P720

P650

P655

P719

P329

P700

P328

P74

P678

P74

P640

*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.

https://www.mapbox.com/about/maps/
https://www.openstreetmap.org/#map=6/51.330/10.453
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/
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6.3.3  Zubaunetz Szenario C 2037 

Das Szenario C 2037 unterstellt im Vergleich zum Szenario B 2037 einen leicht beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien  
sowie eine stärkere Elektrifizierung. Durch einen gleichzeitig stärker netzdienlich orientierten Einsatz von flexiblen Ver­
brauchern wie Großbatteriespeichern und eine netzentlastende Neuverortung von Wasserstoffelektrolyseuren steigt die 
Netzbelastung im Vergleich zum Szenario B 2037 nur mäßig an. 

Dadurch erhöht sich auch der Netzausbaubedarf nur geringfügig. Es wird daher keine weitere HGÜ-Verbindung neben den 
beiden Systemen DC42 und DC42plus ausgewiesen. Der AC-Ausbaubedarf unterscheidet sich von dem für B 2037 ebenso 
kaum. Die Hinzunahme des hybriden Interkonnektor Baltic-German PowerLink aus Estland in die Regelzone von 50Hertz 
führt im Vergleich zum Szenario B 2037 zu einer weiteren Integration von Windstrom. 

In Tabelle 31 sind die resultierenden Kennzahlen dargestellt.

Tabelle 31: Szenario C 2037 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   6.435 km Länge	 367 km AC und 907 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 28 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   2.018 km Länge	 8.852 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 196,2 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 78 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario C 2037 dargestellt. In Tabelle 44 in Kapitel 
8.2.2 sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 78: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario C 2037/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)
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*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.

https://www.mapbox.com/about/maps/
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6.3.4  Zubaunetz Szenario A 2045 

Im Szenario A 2045 muss das Netz den Transport von Strom aus rund 60 GW Offshore-Windleistung sowie insgesamt 
über 550 GW installierter erneuerbarer Erzeugungskapazität gewährleisten. Über die in Szenario A 2037 vorgesehenen 
HGÜ-Systeme hinaus besteht deshalb im Szenario A 2045 mit DC42plus der Bedarf einer weiteren HGÜ-Verbindung. 
Damit erhöht sich die Übertragungskapazität des HGÜ-Netzes auf insgesamt 28 GW. Mit DC42plus wird die bereits für 
das Zieljahr 2037 vorgesehene HGÜ DC42 in ihrer Kapazität verdoppelt, was auf die gestiegene Transportaufgabe in 
Nord-Süd-Ausrichtung zurückzuführen ist. Zudem tragen drei zusätzliche, teils hybride Interkonnektoren ebenfalls zu 
einer erhöhten Transportkapazität bei. Diese dienen zugleich der weiteren Integration des europäischen Verbundnetzes.

Im Vergleich zum Szenario A 2045 des NEP 2037/2045 (2023) fällt der Netzverstärkungs- und -ausbaubedarf in dem hier 
beschriebenen Szenario geringer aus. Wesentliche Gründe hierfür sind ein geringerer Stromverbrauch aufgrund ange-
passter Last- bzw. Effizienzmaßnahmen, höhere Wasserstoffimporte, die die heimische Elektrolyseleistung reduzieren, 
sowie die Reduktion von Erzeugungsspitzen durch eine gestiegene Zahl an Batteriespeichern.

In Tabelle 32 sind die resultierenden Kennzahlen dargestellt.

Tabelle 32: Szenario A 2045 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   7.172 km Länge	 367 km AC und 2.114 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 28 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   2.611 km Länge	 10.133 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 215,6 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 79 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario A 2045 dargestellt. In Tabelle 44 
in Kapitel 8.2.2 sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses 
Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 79: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario A 2045/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)
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*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.
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6.3.5  Zubaunetz Szenario B 2045 

Im Szenario B 2045 muss das Netz im Vergleich zum Szenario B 2037 Aufnahme, Transport und Verteilung von zusätzlich 
70 GW installierter erneuerbarer Erzeugungskapazität bei einem um rund 15 % gestiegenen prognostizierten Stromver-
brauch gewährleisten. Deshalb steigt der Ausbaubedarf insbesondere im AC-Bereich weiter an. Die verstärkte europä-
ische Integration im Zwischenzeitraum durch drei zusätzliche, teils hybride Interkonnektoren trägt ebenfalls zu einer 
erhöhten Transportkapazität bei.

Im Vergleich zum Szenario B 2045 des NEP 2037/2045 (2023) hat sich der Netzverstärkungs- und -ausbaubedarf in dem 
hier beschriebenen Szenario aufgrund vergleichbarer Mantelzahlen in Summe kaum geändert. Die Ausgestaltung des 
Zielnetzes unterscheidet sich jedoch mit Blick auf die ausgewählten HGÜ-Verbindungen und Interkonnektoren. Dies ist 
unter anderem auf eine veränderte Modellierung des europäischen Auslandes und eine angepasste Zielfunktion zurück-
zuführen, in der mehr Engpassmanagement nach der Zielnetzentwicklung verbleibt. 

In diesem Szenario werden zusätzlich zu weiteren Interkonnektoren auch die HGÜ-Verbindungen DC42 und DC42plus 
und die Maßnahme DC36 Esens-Oberzier inklusive Multiterminal-Hub Esens ausgewiesen. 

Im Szenario B 2045 wird in Esens ein Multiterminal-Hub geplant, der die beiden ONAS NOR-19-1 und NOR-19-2 zu-
sammenführt und über eine HGÜ-Verbindung zum NVP Oberzier weiterführt. Die HGÜ-Verbindung Esens-Oberzier 
bekommt die Bezeichnung DC36. Diese Verbindung stellt keine zusätzliche, neue HGÜ-Verbindung dar, da diese Übertra-
gungskapazität in bisherigen Planungen über ein ONAS direkt an den NVP Oberzier geführt wurde. Dadurch werden zwei 
ONAS auf Esens verkürzt und über den Multiterminal-Hub eine zusätzliche Einspeisung von überschüssigem Strom in 
die Verbindung DC36 ermöglicht. Diese Konfiguration zeigt sich als volkswirtschaftlich sinnvoll, weil sie das Volumen des 
Engpassmanagements senkt.

Die HGÜ-Verbindungen DC40, DC40plus und DC41 aus dem NEP 2037/2045 (2023) sind in diesem NEP nicht mehr Teil 
eines volkswirtschaftlich effizienten Klimaneutralitätsnetzes.

In Tabelle 33 sind die resultierenden Kennzahlen dargestellt.

Tabelle 33: Szenario B 2045 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   7.874 km Länge	 367 km AC und 2.399 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 30 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   2.649 km Länge	 10.378 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 225 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 80 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario B 2045 dargestellt. In Tabelle 44 
in Kapitel 8.2.2 sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses 
Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 80: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario B 2045/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)

P561

P500

P366

P471

P714

P720

P509

P702

P475

P614

P602

P504

P711

P615P705

P601

P478

P555

P116

P486

P707

P611

P408

DC36

P203

P477

P402

P501

P305

P676

P50

P675

P302

P304P303

P51

P607

P481

P634
P631

P636

P485

P231

P540

P635

P490

DC42

P113

P474

P473

P482

P713

P606 P488

P528

P472

P54

P556

P551
P252

P359

P214

P223

P628

P450

P554

P33

P625

P502

P27

P613

P403

P656

P709

P228

P489

P71

P84

P557

P503

P230

P462

P464

P704

P712

P677

P605

P421

P683

P470

P491

P52

P710

P635

P720

P559

P560

P652

P650

P655

P718

P719

P561

P642

P221

P329

P715

P328

P717

P716

P313

P74

P678

P640

P329

P700

P328

P74

P678

P74

P716

*�Die Darstellung der Netzausbauprojekte zeigt die Anfangs- und Endpunkte, 
aber keine konkreten Trassenverläufe. Diese werden erst in nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren festgelegt.
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6.3.6  Zubaunetz Szenario C 2045 

Im Szenario C 2045 wird ein ambitionierter Ausbaupfad der erneuerbaren Energien über die gesetzlichen Ziele hinaus dar­
gestellt. Im Vergleich zum Szenario C 2037 werden hierbei zusätzlich 32 GW Wind und 60 GW Photovoltaik aufgenommen. 
Hinzu kommt im Vergleich zum Szenario C 2037 ein Anstieg der Flexibilitäten in Form von Groß- und Kleinbatteriespeichern 
um ca. 16 GW sowie ein Anstieg der Leistung aus Elektrolyseuren um ca. 28 GW. Die netzdienliche Fahrweise dieser Elemente 
wirkt weiter netzausbaudämpfend.

Das Zielnetz weist zusätzlich zu den HGÜ-Verbindungen DC42, DC42plus und DC36 perspektivisch zwei weitere HGÜ-Verbin­
dungen aus. Die Verbindungen DC43 und DC44 zeigen eine hohe engpassreduzierende Wirkung, besitzen jedoch unter den 
Annahmen des NEP 2037/2045 (2025) ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wenn das Kriterium „volkswirtschaftliches 
Optimum“ zugunsten weiterer Engpassmanagement-Vermeidung aufgeweicht wird, sind diese beiden HGÜ-Verbindungen 
eine wirksame Planungsoption. 

Die HGÜ-Verbindungen DC40, DC40plus und DC41 aus dem NEP 2037/2045 (2023) sind in diesem NEP nicht mehr Teil eines 
volkswirtschaftlich effizienten Klimaneutralitätsnetzes.

In Tabelle 34 sind die resultierenden Kennzahlen dargestellt.

Tabelle 34: Szenario C 2045 Kennzahlen 

 DC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren) Interkonnektoren (deutscher Anteil) 

Länge			   8.134 km Länge	 367 km AC und 2.114 km DC

Zusätzliche 
Übertragungskapazität in DE	 34 GW

 AC-Neubau in Deutschland (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)  DC/AC-Netzverstärkung (inkl. Startnetz und Interkonnektoren)

Länge			   2.889 km Länge	 10.497 km

Investitionsvolumen inkl. Startnetz: 231,7 Mrd. EUR

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

In der folgenden Abbildung 81 sind die Projekte und Maßnahmen für das Szenario C 2045 dargestellt. In Tabelle 44 in Kapitel 8.2.2 
sind alle für einen bedarfsgerechten Netzausbau erforderlichen Maßnahmen des Zubaunetzes dieses Szenarios aufgelistet.
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Abbildung 81: Übersichtskarte der Zubaunetzmaßnahmen im Szenario C 2045/nur Leitungsprojekte* 

Anlagen AC-Netzverstärkung AC-Netzverstärkung

Bestandsnetz DC-Netzverstärkung AC-Netzausbau

Netzverstärkung im Startnetz AC-Netzausbau AC-Verstärkung und Ausbau

Netzausbau im Startnetz DC-Netzausbau DC

Die Verbindungen DC43 und DC44 besitzen unter den Annahmen des NEP 2037/2045 (2025) ein negatives Kosten-Nutzen-Verhältnis. Gleichwohl besitzen 
sie eine hohe engpassreduzierende Wirkung. Daher weisen die ÜNB beide HGÜ-Verbindungen als Planungsoption für kommende NEP aus.

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL)
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6.3.7  Bündelungsoptionen 

Gemäß § 12b Abs. 3a EnWG sind die ÜNB dazu verpflichtet, Bündelungsoptionen für neu identifizierte DC-Netzausbau-
maßnahmen und den länderübergreifenden landseitigen Teil der Offshore-Anbindungsleitungen zu nennen. Dabei ist 
aufzuzeigen, wie diese mit bestehenden oder zumindest verfestigt geplanten Trassen ganz oder weitgehend in einem 
Trassenkorridor realisiert werden können. Die Bündelung ermöglicht die Führung sowohl von ONAS als auch von neu 
identifizierten DC-Projekten in derselben Trasse und damit eine möglichst geringe Rauminanspruchnahme. Darüber 
hinaus werden hier auch weitergehende Bündelungsoptionen aufgezeigt, die über die gesetzlich normierte Pflicht 
hinausgehen, sich aber aus Vorhabenträgersicht gleichwohl anbieten. Dies können beispielsweise die angestrebte 
Parallelführung zu Vorhaben sein, für die noch keine Bundesfachplanungsentscheidung vorliegt oder die Angabe von 
Bündelungsoptionen von bereits im NEP befindlichen Vorhaben. Im vorliegenden Kapitel werden nur Bündelungs
optionen behandelt, die mehr als zwei Netzausbaumaßnahmen betreffen. Kleinere Bündelungsoptionen werden in 
den Steckbriefen der betroffenen Projekte behandelt.

Die Bündelungsangabe nach § 12b Abs. 3a EnWG eröffnet die sogenannte G-Kennzeichnung im Bundesbedarfsplan nach  
§ 2 Abs. 7 S. 2 BBPlG und den Entfall der Bundesfachplanung nach § 5a Abs. 4 NABEG (Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz). Präferenzräume nach § 12c Abs. 2a EnWG werden gemäß § 12j Abs. 12 EnWG für diese Vorhaben nicht 
mehr ermittelt.

Ein Baustein eines optimierten, bedarfsgerechten Netzausbaus ist die Identifizierung und planerische Festlegung von 
Energiekorridoren, in denen aktuelle, aber auch zukünftige Netzausbauvorhaben strukturiert und gebündelt geplant 
sowie umgesetzt werden können. Dies eröffnet bedeutsame Möglichkeiten hinsichtlich eines beschleunigten, effektiven 
und akzeptanzsteigernden Netzausbaus. Die Ziele der Ausbildung von Energiekorridoren sind:

	� Bündelung von Leitungen und somit Vermeidung von unnötigen Betroffenheiten, insbesondere in dicht 
besiedeltem Raum

	� Einsparung von Zeit und Aufwand in der Genehmigungs- und der Bauphase durch die Parallelisierung der 
Netzausbauvorhaben und Hebung von Synergien

	� Schonung von wertvollen Flächen und Minimierung von Eingriffen in die Umwelt

Im Rahmen verschiedener Betrachtungen zur technischen Umsetzung solcher Energiekorridore wurde deutlich, dass 
in aller Regel eine Begrenzung auf vier parallel verlegte Kabelsysteme innerhalb eines Korridors sinnvoll erscheint, um 
eine durchgängige Umsetzbarkeit gewährleisten und die technischen Herausforderungen bei der baulichen Umsetzung 
auf ein beherrschbares Maß bringen zu können. In Einzelfällen und unter Abwägung regionaler Aspekte kann auch die 
abschnittsweise Bündelung von mehr als vier Kabelsystemen sinnvoll sein. Solche Herausforderungen stellen örtliche 
Gegebenheiten, der anstehende Baugrund, Anforderungen aus dem Bodenschutz und baulogistische Besonderheiten 
dar. Folgende Auflistung stellt eine Übersicht über bekannte Herausforderungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, dar:

	� Siedlungs- und Erholungsgebiete (z. B. Baulärm)

	� Eingriffe in Wasserschutzgebiete (z. B. Grundwasserhaltungen)

	� Großflächige Altlastensanierungsgebiete

	� Bodendenkmale

	� Feuchte verdichtungsempfindliche Böden

	� Moore

	� Erosionsgefährdete Böden

	� Böden mit besonders hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit (z. B. Schwarzerden)

	� Hangneigungen

	� Fels

	� Fließböden
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NordOstLink

Das Projekt „NordOstLink“ verfolgt die abschnittsweise Bündelung mehrerer ONAS mit zwei Onshore-HGÜ in Schleswig-
Holstein, die vormals unter dem Titel „Stammstrecke Nord“ beschrieben wurde. Der NordOstLink führt aus dem Raum 
Heide in Dithmarschen bis zum geplanten Umspannwerk (UW) Mühlenbeck bei Schwerin. Er wird als 525-kV-Erdkabel 
umgesetzt. In der westlichen Leitungshälfte werden weitere Leitungen aus Offshore-Windparks mitgeführt, sodass der 
NordOstLink zwischen vier und zwölf GW transportiert. Er wird von der 50Hertz und TenneT Germany gemeinsam geplant 
und realisiert, da die Leitung die Netzgebiete der beiden Übertragungsnetzbetreiber verbindet.

Konkret umfasst die angestrebte Bündelung die ONAS NOR-11-1 und NOR-12-2 mit dem NVP Hochwöhrden (HeideHub), 
NOR-12-3 und NOR-12-4 mit dem NVP Suchraum Pöschendorf (NordHub), NOR-16-1 mit dem NVP Hardebek, NOR-13-2 
und NOR-16-2 mit dem NVP Suchraum BBS sowie die beiden Onshore-HGÜ DC31 und DC32. Die beiden Onshore-HGÜ-
Verbindungen verlaufen von Hochwöhrden beziehungsweise vom Suchraum Pöschendorf zum geplanten UW Mühlenbeck. 
Die Vorhaben sind im BBPlG als Vorhaben 81 und 81a-e verankert.

Die oben benannten ONAS treffen mit einem Anlandepunkt bei Büsum etwa 15 km westlich von Hochwöhrden auf das 
Festland. Von dort werden sie in die Region Hemmingstedt/Epenwöhrden geführt. Ab diesem Punkt streben die Vorha-
benträger die räumliche Bündelung im NordOstLink an. An jeweils geeigneten Absprungpunkten verlassen die ONAS – 
sofern erforderlich – die Stammstrecke und werden zu ihren jeweiligen NVP im Landesinneren geführt. Die beiden 
ONAS NOR-12-3 und NOR-12-4 wurden in das BBPlG als Vorhaben 81b und 81c aufgenommen und werden unmittelbar 
aus der Region Hemmingstedt/Epenwöhrden zu ihrem NVP im Suchraum Pöschendorf geführt. 

Die beiden ONAS NOR-13-2 und NOR-16-2 wurden in das BBPlG als Vorhaben 81d und 81e aufgenommen. Der 
Absprungpunkt der beiden Vorhaben vom NordOstLink liegt in der Region Seth/Leezen/Groß Niendorf/Travenbrück. 
Somit verlaufen die Vorhaben 81d und 81e zunächst im NordOstLink. Auf Höhe der Trave knicken Vorhaben 81d 
und 81e Richtung Süden ab und verlaufen ab hier unter dem Projekttitel TraveBilleLink zum NVP Suchraum BBS. 

Das ONAS NOR-16-1 wurde in das BBPlG als Vorhaben 81f aufgenommen. Der Absprungpunkt des Vorhabens vom 
NordOstLink liegt in der Region Hagen/Fuhlendorf/Bad Bramstedt/Bimöhlen. Auf Höhe des Absprungpunktes knickt 
das Vorhaben Richtung Norden ab und verläuft weiter bis NVP Hardebek.

Schleswig-Holstein ist durch seine geografische Lage in besonderer Weise von der Transformation der Energiewirt-
schaft berührt. Die Bündelung der Stammstrecke im Projekt „NordOstLink“ bezweckt, damit einhergehende Flächen
inanspruchnahmen, Verwaltungsaufwände für parallele Genehmigungsverfahren und Eingriffe durch Baumaßnahmen 
zu minimieren sowie die Umsetzung der geplanten Vorhaben zu beschleunigen.

Energiekorridor Rhein-Main-Link

Das Rhein-Main-Gebiet zeichnet sich aufgrund der ansässigen Industrie und der hohen Bevölkerungsdichte durch eine 
hohe Last aus. Diese wird sich in der kommenden Dekade aufgrund der Ansiedlung und Vergrößerung von Rechenzent-
ren sowie der Dekarbonisierungsbestrebungen der Industrie stark erhöhen. Der erhöhte Lastbedarf in Kombination mit 
dem Ausstieg aus der Kohleverstromung führt dazu, dass die Region zum Nettoenergieimporteur wird. Um die Versor-
gung der Region sicherzustellen, zeigt der NEP 2037/2045 (2025) vier notwendige HGÜ-Verbindungen nach Südhessen 
auf, die auch schon im letzten NEP bestätigt wurden: Die beiden landseitigen Verbindungen DC34 (Ovelgönne/Rastede/
Wiefelstede/Westerstede – Bürstadt) und DC35 (Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede – Hofheim am Taunus) 
sowie die beiden ONAS mit dem NVP Kriftel (NOR-16-4) und dem NVP im Suchraum Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim/
Gernsheim/Biebesheim am Rhein (NOR-17-1).

Aus diesen vier Einzelvorhaben wurde ein gebündelter Energiekorridor mit dem Namen „Rhein-Main-Link“ gebildet. Die 
Bündelung ist aus rechtlicher und umwelttechnischer Sicht zu bevorzugen, da sie zu einer beschleunigten Genehmigung 
der vier Vorhaben führt und die Flächeninanspruchnahme bei der baulichen Umsetzung reduziert wird. Auch die gemein-
samen Inbetriebnahmetermine der vier Vorhaben in den 2030er Jahren sprechen für eine Bündelung. Damit wird eine 
nachhaltige Versorgung des Rhein-Main-Gebiets mit einer Übertragungsleistung von 8 GW langfristig sichergestellt.
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Raumplanerisch ist es das Ziel, ausgehend von der gemeinsamen Anlandung der ONAS bei Neuharlingersiel (Samt-
gemeinde Esens, Landkreis Wittmund), diese beiden Systeme parallel in den Raum Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/
Westerstede zu führen. Im Raum Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede beginnt dann die gebündelte Fortführung 
zusammen mit den Vorhaben DC34 und DC35 als Energiekorridor von vier HGÜ-Systemen mit je drei Adern. Südliches 
Ende ist der Raum Hofheim am Taunus/Kriftel für die Vorhaben DC35 und NOR-16-4, sowie der Raum Bürstadt/Lampert-
heim/Biblis/Groß-Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein für die Vorhaben DC34 und NOR-17-1. Es gelingt damit, 
eine gebündelte Stammstrecke der vier Vorhaben von rund 500 km zu realisieren.

Energiekorridor Windader West

Zur nachhaltigen Versorgung des Rheinlands und des nordwestlichen Ruhrgebiets mit Strom aus Offshore-Wind insbe-
sondere durch die Industrietransformation sowie der Leistungsmehrbedarfe durch Rechenzentren ab Anfang der 2030er 
Jahre, wird die Bündelung der hierfür notwendigen vier ONAS in einem Energiekorridor geplant. Der Energiekorridor 
wird aus den ONAS NOR-6-4 mit NVP Kusenhorst, nördlich von Marl, NOR-14-2 mit NVP Rommerskirchen, NOR-16-3 
mit NVP Rommerskirchen sowie NOR-5-2 mit NVP Niederrhein oder NOR-19-2/DC36 mit südlichem NVP Oberzier be-
stehen. Während NOR-6-4 über den Grenzkorridor N-II in das Küstenmeer eintritt, die Insel Norderney quert und bei 
Hilgenriedersiel (Samtgemeinde Hage, Landkreis Aurich) anlandet, ist für die anderen drei ONAS ein Eintritt in das 
Küstenmeer über den Grenzkorridor N-III und eine voraussichtliche Querung der Insel Langeoog mit anschließender 
Anlandung bei Neuharlingersiel (Samtgemeinde Esens, Landkreis Wittmund), ca. 25 km östlich von Hilgenriedersiel, 
geplant. Die vier ONAS werden anschließend wenige Kilometer südlich von Neuharlingersiel zusammengeführt und auf 
einer gemeinsamen Stammstrecke bis in das westliche Nordrhein-Westfalen geführt. An einem geeigneten Absprung-
punkt, springt das ONAS mit NVP Kusenhorst von der Stammstrecke ab und geht in Bündelung mit dem Korridor B in das 
vorhandene Leerrohrsystem über. Die verbleibenden drei ONAS der Windader West werden auf einer gemeinsamen Strecke 
möglichst lange parallel bis zu den nahe beieinander liegenden NVP Rommerskirchen und Oberzier oder alternativ bis zum 
weiter nördlich entlang der Trasse gelegenen NVP Niederrhein geführt. 

Im südlichen Abschnitt des Energiekorridors, jedenfalls nach Absprung des ONAS Kusenhorst, wurde ein Korridor 
ermittelt, in dem ebenfalls das ONAS NOR-5-2 mit NVP Niederrhein bzw. NOR-19-2/DC36 mit NVP Oberzier oder das 
ONAS NOR-5-3 mit NVP Sechtem, gebündelt werden kann. Diese Bündelungslösung umfasst insbesondere auch die 
Rheinquerung der vier ONAS/HGÜ-Systeme. 

Die Darstellung von NordOstLink sowie der Energiekorridore Rhein-Main-Link und Windader West finden sich in der 
nachfolgenden Abbildung. Über diese umfassenden Bündelungen hinaus planen die ÜNB die Bündelung weiterer 
Maßnahmen. Darunter fällt insbesondere die mögliche Bündelung der beiden Stränge DC21 und DC25 des Projektes 
Korridor B mit dem neu identifizierten hybriden Interkonnektor TYSDAN Hybrid Interconnector (NVP Lippe) und dem 
ONAS NOR-6-4 (NVP Kusenhorst). Aufgrund begrenzter Darstellungsmöglichkeiten entfällt zudem die Abbildung wei-
terer Bündelungen wie beispielsweise der Maßnahme DC1 (A-Nord) mit den ONAS NOR-3-2 (NVP Hanekenfähr) und 
NOR-6-3 (NVP Hanekenfähr) sowie von Bündelungsoptionen, die auf kurzen Strecken oder mit weniger als drei Systemen 
geführt werden.
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Abbildung 82: Mögliche Bündelungsoptionen von neuen HGÜ-Verbindungen und Offshore-Netzanbindungssystemen B 2045 

Anlagen DC-Netzverstärkung DC

Bestandsnetz DC-Netzausbau Netzverknüpfungspunkt

	 *	Dieser NVP entspricht dem NVP Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede des Energiekorridors Rhein-Main-Link (BBPlG-Maßnahmen Nr. 82, 82a).

	**	Dieser NVP entspricht dem NVP Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein des Energiekorridors Rhein-Main-Link 
		 (BBPlG-Maßnahme Nr. 82c).

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber/Kartengrundlage © Mapbox, © OpenStreetMap (ODbL), BSH (© GeoSeaPortal)
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6.3.8  Engpassmanagement nach Netzausbau 

Das in den Zielnetzen verbleibende Engpassmanagementvolumen steigt in allen Szenariopfaden von 2037 bis 2045 
deutlich an: Im Szenariopfad A von 5,38 TWh in 2037 auf 12,86 TWh in 2045, im Szenariopfad B von 6,98 auf 12,95 TWh sowie 
im Szenariopfad C von 8,58 auf 11,12 TWh. Szenariopfad B weist einen höheren Bedarf auf als der Szenariopfad A , was 
auf die veränderten Grundannahmen beziehungsweise die breitere Aufspannung der Szenarien und den folglich unter-
schiedlichen Netzausbaubedarf zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür sind höhere Lastprognosen, ambitionierte Aus-
bauziele für erneuerbare Energien sowie die stärkere Kopplung von Strom- und Wasserstoffinfrastrukturen (s. Kapitel 2). 
Als Konsequenz zeigt sich im Szenariopfad B der Bedarf, den zusätzlichen Ausbau von HGÜ-Verbindungen zeitlich vor-
zuziehen, wodurch sich das Portfolio der AC-Maßnahmen in den Szenarien A 2037 und B 2037 nur leicht unterscheidet. 
Da der Szenariopfad C im Zieljahr 2037 die höchste elektrische Last unterstellt, verbleibt in diesem Szenario auch der größte 
Engpassmanagement-Bedarf. Aufgrund des netzdienlichen Einsatzes von Großbatteriespeichern und der netzentlastenden 
Neuverortung von Wasserstoffelektrolyseuren sowie des größten Ausbauportfolios an AC- und insbesondere DC-Maßnah­
men, weist das Szenario C 2045 hingegen den geringsten Engpassmanagement-Bedarf im Zieljahr 2045 auf. Besonders die 
HGÜ-Verbindungen DC43 und DC44 zeigen eine große netzentlastende Wirkung. Deshalb werden sie im Szenario C 2045 trotz 
einer negativen Kosten-Nutzen-Analyse als Planungsoption für die zukünftigen NEP ausgewiesen.

In diesem NEP wird mehr verbleibendes Engpassmanagement zugelassen, weil unter volkswirtschaftlichen Gesichts-
punkten die vollständige Vermeidung von Engpassmanagement nicht sinnvoll ist. Dieser Ansatz ist deshalb ein integraler 
Bestandteil der Neubewertung von Netzausbaumaßnahmen. Selbst bei vollständiger Umsetzung des Zielnetzes besteht 
folglich weiterhin ein erheblicher Bedarf an Engpassmanagement, welcher jedoch ungefähr auf dem heutigen Niveau liegt.

Die volkswirtschaftlichen Kosten, die sich aus dem verbleibenden Bedarf an Engpassmanagement ergeben, sind 
indes von Brennstoff- und Handelspreisen abhängig. Diese Preisentwicklung unterliegt mit Blick auf den langfristigen 
Betrachtungshorizont großen Unsicherheiten.

Bei einem der Zielnetzentwicklung nachgelagerten Optimierungsschritt werden zudem im Szenariopfad B und C alle 
Elektrolyseure noch einmal neu verortet, zu denen noch keine konkrete Anfrage gemäß Großverbraucherabfrage vorliegt 
(s. Kapitel 2). Dadurch kann der verbleibende Bedarf an Engpassmanagement im Szenario B 2037 um 0,53 TWh auf 
6,98 TWh und im Szenario C 2037 um 0,75 TWh auf 8,58 TWh gesenkt werden. Im Szenario B 2045 wird durch die Neu-
verortung der Elektrolyseure eine Engpasssenkung um 2,09 TWh auf 12,95 TWh erreicht sowie im Szenario C 2045 um 
2,85 TWh auf 11,12 TWh. Die Neuverortung der Elektrolyseure erfordert keine Anpassung des ermittelten Zielnetzes.

Das verbleibende Engpassmanagement variiert nicht zuletzt auch mit der Auslastung des Stromnetzes, insbesondere 
durch die zulässigen thermischen Strombelastbarkeitsgrenzen der Übertragungsleitungen. Unter thermischen Grenzwer-
ten versteht man die maximal zulässige Strombelastung, bei der die Betriebssicherheit der Leiterseile gewährleistet 
bleibt. Moderne Materialien für Leiterseile erlauben dabei höhere Strombelastungen im Vergleich zum Bestandsnetz.

Für die Zielnetzentwicklung wurde in allen Szenarien angenommen, dass bei bestimmten Trassen zur Verbesserung der 
transienten Stabilität des Netzes – also der Fähigkeit, nach kurzzeitigen Störungen oder Fehlern stabil zu bleiben – 
anstelle der theoretisch möglichen 4 kA nur eine maximale Belastung von 3,6 kA zulässig ist. Dies betrifft die Regelzo-
nen der ÜNB TenneT Germany und 50Hertz. Die betroffenen ÜNB streben für Neubau-Projekte – wie im vergangenen 
NEP 2037/2045 (2023) – eine Höherauslastung bis zu 4 kA an.

Die Begrenzung der zulässigen Strombelastung führt zu einem erhöhten Bedarf an Engpassmanagement, wie bereits im 
ersten Entwurf des NEP im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse deutlich wurde. Geringere Belastungsgrenzen führen dazu, 
dass Netzengpässe früher auftreten und die ÜNB häufiger in den Netzbetrieb eingreifen müssen. Durch die geringere 
Strombelastbarkeit reduziert sich der Handlungsspielraum zur Lastflusssteuerung geringfügig. Da die zulässige Aus-
lastung etwaiger Alternativtrassen ebenfalls auf 3,6 kA begrenzt wird, stehen weniger Möglichkeiten zur Umleitung von 
Stromflüssen zur Verfügung. Dies verringert die Möglichkeiten, Netzengpässe flexibel zu umgehen.
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Abbildung 83: Engpassmanagementbedarf nach Netzausbau in den Szenarien des NEP 2037/2045 (2025) 

Quelle: Übertragungsnetzbetreiber

1.3.9  Trendszenario 2032

In der Genehmigung des Szenariorahmens hat die BNetzA die Untersuchung eines Trendszenarios für das Zwischenjahr 
2032 vorgegeben. Das Trendszenario liegt auf halbem Weg zu den Zieljahren des NEP, weil die Spannungshaltung in einem 
zunehmend von erneuerbaren Energien geprägten Stromsystem besonders wichtig für den sicheren Netzbetrieb ist. Für das 
Trendszenario 2032 erfolgen Netzanalysen, um die Spannungshaltung im elektrischen Übertragungsnetz zu untersuchen und 
den Bedarf an zusätzlichen Blindleistungskompensationsanlagen zu ermitteln. 

Als Grundlage für diese Analyse werden, analog zu den Betrachtungsjahren 2037 und 2045, Jahresläufe durchgeführt und 
der Engpassmanagement-Bedarf zur Behebung der in jedem Netznutzungsfall vorliegenden Netzengpässe ermittelt. Das 
Trendszenario 2032 weist einen Engpassmanagement-Bedarf von knapp 15 TWh** auf (s. Abbildung 83). Aufgrund der Um-
setzungsdauern von Netzausbaumaßnahmen werden über den heutigen Planungsstand hinausgehende Netzausbau- und 
Netzverstärkungsmaßnahmen nicht untersucht. Die Spannungsanalysen werden nach dem Engpassmanagement in engpass-
freien Netzsituationen durchgeführt. Die Ergebnisse der Analysen sowie der Bedarf an zusätzlichen Blindleistungskompen-
sationsanlagen werden in einer Sonderveröffentlichung nach dem zweiten Entwurf des NEP 2037/2045 (2025) ausgewiesen. 

 
** nachträgliche Korrektur (Mai 2026)
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